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Dafür haben wir kein Geld –  
die Lügen der Politik?
Von Ralf Kusterer, stellvertretender Bundesvorsitzender

Seit „Corona“ überschlagen 
sich die Meldungen zu finan
ziellen Hilfspaketen. Im Kampf 
gegen Corona: größtes Hilfs
paket in der Geschichte 
Deutschlands. Maßnahmen
paket von historischem Aus
maß. Im ersten Paket der 
 Bundesregierung ein „Schutz
schild“ im Umfang von 353,3 
Milliarden Euro und Garantien 
von 819,7 Milliarden Euro. Es 
folgen unzählige weitere Milli
ardenpakete des Bundes. Die 
Länder folgen, als wollten sie 
sich gegenseitig übertreffen. 
Da sind es fünf Milliarden Euro, 
dort 1,5 Milliarden, dort noch
mals irgendwelche Milliarden. 
Die Meldungen über alle mög
lichen Unterstützungen und 
Hilfspakete, die Meldungen 
über Milliarden und Millionen 
nehmen nicht ab. Abgesehen 
davon, dass die staatliche 
 Misswirtschaft und die zu
sätzlichen notwendigen Aus
gaben durch das Virus weite 
re Milliarden erfordern.

Unglaublich, wie viel Geld 
 ausgegeben wird und offen-
sichtlich vorhanden ist. 

Seit Jahren erzählt uns die Poli
tik, erzählen uns die Minister, 
Abgeordneten und Vertreter 
der Ministerien, dass wir spa
ren müssten. Ich kann die An
lässe in meiner Dienstzeit gar 
nicht aufzählen, in denen wir 
als Beschäftigte im öffentli
chen Dienst und in der Polizei 
zur Haushaltskonsolidierung 
„einen Beitrag“ leisten muss
ten. Ich habe die letzten Ver
handlungen noch in bester Er
innerung, bei der die DPolG 
Bundesleitung gemeinsam mit 
Heiko Teggatz, dem Vorsitzen
de der DPolG Bundespolizei
gewerkschaft, die Ruhege
haltsfähigkeit der Polizeizulage 

gefordert hat. Abgelehnt – zu 
teuer – dafür haben wir kein 
Geld!

Wie war das denn in den ver
gangenen Jahrzehnten bei den 
Tarifverhandlungen und unse
rem Kampf dafür, dass die Ta
rifbeschäftigten im Bund und 
in den Ländern korrekt bezahlt 
werden und eine finanzielle 
Perspektive erhalten? Abge
lehnt – dafür haben wir kein 
Geld!

Wie war das mit unseren For
derungen nach besserer Aus
stattung und Ausrüstung, kür
zeren Arbeitszeiten, moderner 
Technik, digitalen Offensiven, 
mehr Personal, ordentlichen 
Arbeitsplätzen, Fahrzeugen,  
die Platz und Sicherheit bieten, 
und nicht zuletzt Beförderungs
perspektiven, die das Wort Per

spektive verdienen. Abgelehnt 
– vielleicht in Etappen – dafür 
haben wir kein Geld!

Wir haben kein Geld? Offen
bart uns diese CoronaKrise  
die Lügen der Vergangenheit? 
Können wir noch den Polizei
sprechern der Fraktionen und 
Abgeordneten trauen? Zeigt 
diese CoronaKrise nicht, dass 
wir als Beschäftigte im öffent
lichen Dienst und in der Polizei 
diesen „Politikern“ eben doch 
nichts wert sind?

Ja, dafür wollte und will die 
 Politik kein Geld ausgegeben! 
Die Polizei und die Polizeibe
schäftigten haben nicht immer 
Priorität! Das ist die politische 
CoronaWahrheit, die uns wie 
bei einem Röntgengerät die 
 Machenschaften und Realitäten 
der Vergangenheit offenbart.

 < Abgeordnete – den  
 Bürgern verpflichtet

Was mich maßlos enttäuscht 
sind Abgeordnete, denen man 
zumindest etwas polizeilichen 
Stallgeruch nachsagt. Ganz 
 besonders diejenigen, die in 
den Verbänden und Gewerk
schaften noch Mandate be
gleiten und weder in diesen 
Mandaten – im gleichen 
Kampf und den gleichen Zielen 
satzungsrechtlich verbunden 
und gebunden – ihren Aufga
ben gerecht wurden noch ih
ren politischen Aufgaben als 
Volksvertreter(innen), die den 
Bürgerinnen und Bürger ver
pflichtet sind. 

Es gibt zwei Möglichkeiten. 
Entweder man wusste es nicht 
besser – dann ist es eine Frage 
der persönlichen Eignung und 
Befähigung – oder man hat 
ganz bewusst nichts unter
nommen. Aus beide Möglich
keiten folgt nicht nur die tiefe 
persönliche Enttäuschung, 
sondern die klare Konsequenz, 
in der Verpflichtung für unsere 
Mitglieder, diese auf keiner 
Ebene mehr mit einer Stimme 
zu unterstützen.  

Nach Corona muss klar sein, 
dass wir für all die Ausreden 
und Argumentationen kein 
Verständnis und keine Rück
sichtnahme mehr aufbringen 
dürfen. Weder für diejenigen 
mit noch für diejenigen ohne 
„Stallgeruch“. 

In kürzester Zeit werden wir 
alle erleben, dass WIR wieder 
sparen müssen und die Polizei 
zur Haushaltskonsolidierung 
beitragen muss. Dabei müsste 
es die Politik doch verstanden 
haben, dass es ein „Weiter so“ 
nicht geben darf.  
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Erfolg der DPolG

Verkehrsministerkonferenz 
ist pro Halterhaftung

Lange hat es gedauert, aber 
nun ist endlich ein wichtiger 
Schritt erfolgt: Im Umlauf
beschlussverfahren sprachen 
sich die Verkehrsminister der 
16 Bundesländer am 26. März 
2020 für die Einführung einer 
sogenannten „unechten Hal
terhaftung“ aus, das heißt, es 
wird keine Entscheidung über 
den zugrunde liegenden Ver
kehrsverstoß getroffen. Im 
 Beschluss heißt es: „Die Ver
kehrsministerkonferenz sieht 
die Einführung einer Halterhaf
tung bei Verstößen im fließen
den Verkehr als erforderlich an, 
um Verkehrsverstöße effektiv 
zu ahnden.“ 

Die DPolG sieht jetzt die Bun
desregierung am Zug, sich 
auch in diesem Bereich für den 
Schutz von Leben und Gesund
heit einzusetzen. Das heißt, die 
bislang nur für Verstöße im ru
henden Verkehr geltende Kos
tentragungspflicht des § 25 a 
StVG soll auf Verstöße im flie
ßenden Verkehr ausgedehnt 
werden.

Zudem soll dem Fahrzeughal
ter – nach österreichischem 
Vorbild – eine mit Bußgeld 
 bewehrte Auskunftspflicht 
auf erlegt werden, den Buß
geld behörden mitzuteilen, 
wer mit dem Tatfahrzeug zur 
Tatzeit gefahren ist. Damit 
wird eine langjährige Forde
rung, die auf den Erkenntnis
sen aus einem Forschungspro
jekt von Professor Dr. Dieter 
Müller für das Bundesver
kehrsministerium beruht, 
 hoffentlich bald in die poli
tische Tat umgesetzt.

Für deren Umsetzung arbeitet 
seit vielen Jahre konsequent 
die Fachkommission Verkehr 
der DPolG. „Diese Umsetzung 
würde der Verkehrssicherheit 
nach unserer Auffassung einen 
gehörigen Schub genau des
halb geben, weil Fahrzeughal
ter in die Verantwortung ge
nommen werden, dass mit 
ihren Fahrzeugen zukünftig 
keine Verkehrsverstöße mehr 
begangen werden“, so Dieter 
Müller. 
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Die Beschlüsse der Berliner Landesregierung haben bundesweite Auswirkungen

Ein Staat bekämpft seine Diener
Schon die Kennzeichnungs
pflicht war umstritten und in 
hohem Maße überflüssig, wie 
sie es in anderen Ländern auch 
ist. Es gibt keine messbaren Ver
änderungen bei der Polizei in 
der Hauptstadt, warum auch? 
Die Kolleginnen sind vorher 
richtig eingeschritten und tun 
es weiterhin. Aber bei diesem 
rotgrünen Projekt waren we
nigstens noch die Gewerkschaf
ten eingebunden, man hat mit
einander geredet und sich auf 
ein Konzept verständigt, mit 
dem alle klarkommen. „Über
flüssig, aber nicht schädlich“, 
nehmen Einsatzkräfte es eher 
achselzuckend zur Kenntnis.

Dass vor allem die Grünen in 
Berlin es nicht bei dieser Tro
phäe bewenden lassen wür
den, war fast zu erwarten. Des
halb pressten sie gemeinsam 
mit den Linken der SPD das 
„Antidiskriminierungsgesetz“ 
ab, das entgegen bundesweiter 
Proteste am 4. Juni 2020 im 
Berliner Abgeordnetenhaus 
verabschiedet wurde. 

Dass die behauptete „Schutz
lücke“ in Wahrheit gar nicht 
existiert, hatte die Vizelandes
vorsitzende der Berliner DPolG, 
Sabine Schumann, bei einer 
Anhörung im Parlament schon 
am 13. November 2019 deut
lich gemacht: „Die statis tische 
Auswertung der Beschwerde
vorgänge zeigt, dass es im Jah
re 2017 insgesamt 1 944 Be
schwerdevorgänge gegen die 
Berliner Polizei gab. An dieser 
Stelle gehört festgehalten, 
dass sich schon diese Zahl an
gesichts von Millionen korrek
ter Amtshandlungen im kaum 
messbaren Bereich bewegt. 
Von diesen 1 944 Beschwerde
vorgängen hat es lediglich 25 
Beschwerden wegen angebli
cher Diskriminierung gegeben. 
Dies entspricht einem Anteil 
von 1,3 Prozent. Von diesen 
1,3 Prozent wiederum, also  

von 25 Beschwerdevorgängen, 
haben sich 13 Prozent als be
rechtigt erwiesen, also etwa 
drei Vorgänge. 69 Prozent ha
ben sich als unberechtigt er
wiesen. Weitere 18 Prozent 
 haben sich als unklärbar erwie
sen. Wenn es also eine Schutz
lücke im Bereich der Diskrimi
nierungsvorwürfe gegen die 
Polizei gibt, sprechen wir von 
etwa drei Sachverhalten an
gesichts Millionen korrekter 
Amtshandlungen im Jahr. Die 
Schutzlücke liegt also im nicht 
messbaren Bereich.“

 < Nachteile für andere 
Bundesländer ausge-
schlossen?

Die Kolleginnen und Kollegen 
in anderen Ländern sind alar
miert, einige ihrer Innenminis
ter ebenfalls, allen voran der 
Bundesinnenminister Horst 
Seehofer, der das Gesetz „ei
nen Wahnsinn“ nannte. Jetzt 
wird es also darum gehen, 
Nachteile für unsere Einsatz
kräfte zu vermeiden, die in Ber
lin zur Unterstützung einge
setzt werden. Der Berliner 
Innensenator Andreas Geisel 
(SPD) schließt eine Haftung 
auswärtiger Polizeidienstkräf
te oder deren Entsendeländer 
aus, aber das beruhigt nicht, 
denn das wusste man vorher 
auch schon. Wenn Polizeikräfte 
für die Polizei Berlin handeln, 
haftet selbstverständlich das 

Land Berlin, wer sonst. Diese 
Aussage soll aber suggerieren, 
dass Nachteile für „Fremdkräf
te“ ausgeschlossen sind, das ist 
aber nur die halbe Wahrheit. 

Wenn erst einmal die selbst
ernannten „Diskriminierungs
wächter“ aus Berlin, in der 
 Regel private Vereine, die Dis
kriminierungsvorwürfe gegen 
Polizeieinheiten auf den Weg 
gebracht haben, werden man
che Behörden „Post aus Berlin“ 
bekommen. Dann wird es um 
Erklärungen, Rechtfertigungen, 
dienstliche Äußerungen gehen. 
Und mithilfe von privaten 
Video schnipseln, unterstützen

der Medienbegleitung, lässt 
sich rasch die „Geschichte poli
zeilicher Diskriminierung“ er
zählen, die zwar später nicht 
bewiesen werden kann, aber 
vorher ihre Wirkung nicht ver
fehlen wird. Und der Nachweis, 
nicht diskriminiert zu haben, 
liegt ohnehin bei der Polizei. 
Auch wenn die Regierung et
was anderes behauptet, ist dies 
nichts anderes, als die Umkehr 
der Beweislast. Was bei Schwer
kriminalität nicht gelingt, geht 
bei Polizei und öffentlichem 
Dienst leicht von der Hand. 

Dann sind auch Disziplinarver
fahren nicht ausgeschlossen, 
denn der vorgetragene Vorwurf 
der Diskriminierung kann natür
lich auch den Verdacht eines 
Dienstvergehens begründen 
und schon ist das Disziplinarver
fahren da, mit bekannten Fol
gen. Da nutzt es wenig, wenn 
Geisel lapidar erklärt, dass dafür 
„geltendes Recht“ gilt – was 
denn sonst? Niemand kann also 
sicher sein, von den Berliner Ka
priolen nicht auch nach einem 
Unterstützungseinsatz zurück 
in der Heimatbehörde behelligt 
zu werden. Die Innenminister 
der Länder und des Bundes sind 
also aufgefordert, dafür zu sor
gen, dass diese Nachteile ausge
schlossen sind, denn natürlich 
wollen die Kräfte die Berliner 
Kolleginnen und Kollegen unter
stützen und sie bei ihrer schwie
rigen Arbeit in der Hauptstadt 
nicht alleinlassen. 

Nach Ansicht von Unionsfrakti
onsvize im Deutschen Bundes
tag, Thorsten Frei, „gefährdet“ 
das LADG auch Einsatzkräfte 
aus ganz Deutschland und 
Bundespolizei, weshalb der 
„rotrotgrüne Feldzug gegen 
unsere Polizistinnen und Poli
zisten gekappt werden“ müsse. 
Der CDUFraktionschef im 
 Berliner Abgeordnetenhaus, 
Burkard Dregger, forderte den 
Stopp des Gesetzgebungsver

 < Sabine Schumann, stellvertre
tende DPolGLandesvorsitzende 
von Berlin und Mitglied im Bun
desvorstand, bei der Anhörung 
zum LADG am 13. November 
2019 im Berliner Abgeordneten
haus

 < Burkard Dregger, Frak
tionsvorsitzender der 
CDU in Berlin, steht 
fest an der Seite der 
Polizei und bekämpft 
das LADG vehement.
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DPolG bei Anhörung im Sächsischen Landtag

Evaluierung der sächsischen Polizei – 
Erfolge und Herausforderungen
„Politisch motivierte Kriminali
tät, Organisierte Kriminalität, 
Terrorismus in seinen unter
schiedlichsten Erscheinungs
formen und der riesige Bereich 
der Cyberkriminalität werden 
nicht nur die Polizei vor große 
Herausforderungen stellen, 
sondern die staatliche Verwal
tung insgesamt fordern. Dies 
gilt auch für den Verkehrsbe
reich, der in den vergangenen 
Jahren vernachlässigt worden 
war.“ Zu dieser Einschätzung 
kommt DPolGBundesvorsit
zender Rainer Wendt, der bei 
einer Anhörung im Landtag in 
Dresden am 15. Mai die Sicht 
der DPolG auf die zukünftige 
Entwicklung der sächsischen 
Polizei warf.

Den Hintergrund der Anhörung 
bildete der vorgelegte Bericht 
der Fachkommission zur Evalu
ierung der Polizei in Sachsen. 
Vor allem geht es dabei um den 
zukünftigen Personalbedarf im 
Freistaat. Die Fachkommission 
hatte bereits 2015 Empfehlun
gen vorgelegt, die weitestge
hend umgesetzt wurden. So 
wurden Verkehrspolizeiinspek
tionen eingerichtet und der 
Stellenwert verkehrspolizeili
cher Aufgabenwahrnehmung 
berücksichtigt. Auch in den Be
reichen Sachausstattung und 
Personalentwicklung ist die 

Entwicklung seit 2016 positiv. 
Besondere Schutzwesten, bal
listische Helme und sonderge
schützte Fahrzeuge wurden an
geschafft, um einen Schutz der 
Einsatzkräfte vor terroristischen 
Bedrohungsszenarien zu bieten. 

 < Demografischer Wandel

Der Bericht prognostiziert ei
nen Bevölkerungsrückgang 
 sowie eine älter werdende 
Durchschnittsbevölkerung.  
Die Schlussfolgerung, die 
 daraus gezogen wird, dass we
niger Polizistinnen und Polizis
ten  gebraucht werden, kann 
nach Einschätzung der DPolG 
nicht richtig sein. Eine älter 
werdende Gesellschaft stellt 

Anforderungen insbesondere 
an die  Polizei. Eine zahlenmäßig 
schrumpfende Bevölkerung 
 bietet die Chance, mit einem 
mindestens gleichbleibenden 
Personalkörper der Polizei eine 
Qualitätssteigerung der öffent
lichen Aufgabenwahrnehmung 
zu realisieren.

 < Bestimmung des 
 Gesamtpersonalbedarfs 

Die verwendeten Zahlen der 
Polizeilichen Kriminalstatistik 
sowie der Verkehrsunfallbelas
tung sind nicht geeignet, ein 
wirklich realistisches Bild der 
Belastungssituation der Polizei 
zu liefern. Vorhandene Dunkel
ziffern, gesellschaftliche Verän

derungen durch Zuwanderung, 
Kriminalitätsfurcht in der Be
völkerung und Präventions
arbeit werden durch diese 
 Methodik nicht angemessen 
berücksichtigt. Die Betrachtung 
der Polizei allein mit „Kennzah
len“ ist problematisch und er
setzt den Blick auf praktische 
Erfordernisse nicht. „Kennzah
len“ berücksichtigen nicht den 
wichtigen Grundsatz der Bil
dung von Reserven für außer
gewöhnliche Situationen. Deut
lich vor Augen wird uns dies in 
anderen Bereichen des öffentli
chen Dienstes bei der derzeiti
gen CoronaPandemie geführt. 

Unbenommen vom personel
len Bedarf leiste die Polizei in 
Sachsen sehr gute Arbeit, so 
stellte es der DPolGBundes
vorsitzende in seinem Fazit 
fest. „Die Polizei des Freistaa
tes Sachsen genießt zu Recht 
das Vertrauen der Menschen 
und ist als demokratische Bür
gerpolizei hoch anerkannt.“ 

 < Bundesvorsitzender Rainer Wendt gab die Stellungnahme der DPolG ab.
Abgerundet wurde die Einschätzung der DPolG bei der Anhörung von 
Cathleen Martin, Landesvorsitzende von Sachsen, sowie Professor Dr. 
 Dieter Müller von der Hochschule der sächsischen Polizei und Mitglied 
der DPolGKommission Verkehr.

Verteilung der 1 000 zusätz-
lichen Stellen im Bereich 
 Polizeivollzugsdienst
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fahrens: „Dieses Gesetz diskri
miniert die Polizei und den ge
samten öffentlichen Dienst in 
Berlin. Wir müssen hinter un
serer Polizei stehen und dürfen 
sie nicht unter Generalver
dacht stellen!“ 

Und der nächste Schlag gegen 
die Hauptstadtpolizei ist bereits 
in Vorbereitung, der sogenann
te Polizeibeauftragte. Kurz
fassung: eine parteipolitisch 

 gelenkte Paralleljustiz gegen 
die Polizei, ausgestattet mit 
 einem komfortablen Personal
apparat, eigenen Ermittlungs
kompetenzen (parallel zur 
Staatsanwaltschaft und Dis
ziplinarermittlungen), ohne 
Rechte für angeschuldigte Kräf
te, Datensammelberechtigung 
(einschließlich Gewerkschafts
zugehörigkeit, politische Mei
nung, Parteizugehörigkeit und 
vieles andere mehr). 

Die Linke jubelt schon jetzt, 
die Grünen auch, Gegenwehr 
des Innensenators ist nicht 
erkennbar. Diskussion mit der 
Belegschaft: Fehlanzeige, wie 
bisher auch. Schon signalisie
ren andere Länder mit ver
gleichbaren politischen Ver
hältnissen, dass sie sich auch 
auf diesen verhängnisvollen 
Weg begeben wollen. Gene
ralverdacht, Umkehr der Be
weislast, Bespitzelung und 

Denunziation, Suspendierung 
sämtlicher Schutzrechte und 
öffentliche Diskriminierung – 
das wartet auf die Beschäftig
ten der Polizei nicht nur in 
Berlin. 

Die Diener des Staates werden 
durch Politik bekämpft, die Zei
ten werden schwerer. 

Rainer Wendt,  
DPolG-Bundesvorsitzender
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Mitmachgewerkschaft – eine Aktion der DPolGBundesfrauenvertretung 

#Challenge DPolG: MundNaseMasken 
für unsere Kolleginnen und Kollegen
Die Krise als Herausforderung. Gemeinsamkeit er
zeugen, „Flagge zeigen“ und das im wahrsten Sinne 
des Wortes, so die Beweggründe für die „Masken
Challenge“ der DPolGBundesfrauen vertretung. 

Das Konzept der Aktion be
stechend einfach: Mit den 
 bereitgestellten Materialien, 
wie bedruckter Stoff mit Logo, 
Gummikordel und Molton, 
dazu ein Schnittmuster und 
eine Arbeitsanleitung, dann 
ein öffentlicher Aufruf in den 
sozialen Medien, wer uns bei 
der Fertigung der dringend be
nötigten MundNasenMasken 
unterstützen möchte. 

Das ließen sich sowohl viele 
Kolleginnen und Kollegen aus 
unseren Verbänden als auch 
Unterstützende aus der Bevöl
kerung nicht zweimal sagen 
und übersandten unzählige Bil
der von ihren gefertigten Mas
ken und den Übergaben vor 
Ort. Es wurden Tausende Mas
ken genäht und an die Einsatz
kräfte übergeben, die Produk
tion ist noch in vollem Gange. 
Zuvor stemmten wir mithilfe 
der rastlosen Kolleginnen in 
der DPolGBundesgeschäfts
stelle die enorme Logistik beim 
Zerteilen, beim Verpacken und 
beim Versand der Materialien 
an die Anmelderinnen und An
melder der Challenge, um die 

Aktion der DPolGBundesfrau
envertretung zum Erfolg zu 
führen. 

 < Große Resonanz

„Der Erfolg gibt uns recht, die 
Bereitschaft und das Interesse 
an der Challenge reißen nicht 
ab“, resümierte die Bundes
frauenbeauftragte Sabine 
Schumann und bedankte sich 
nicht nur bei den Menschen in 
den Reihen der Polizei, die die 
Unikate in Heimarbeit genäht 
haben, sondern auch bei den 
Personen außerhalb der Polizei, 
die uns ebenso engagiert dabei 
unterstützt haben. Die Mit
machaktion, die #Challenge 
MundNaseMasken für Polizei
kräfte, gibt dem #Sichtbarist
dasneueWir“ einmal mehr sei
ne Bedeutung.  

Sabine Schumann lachend: 
„Trotz Abstands und Veran
staltungsgebot haben wir ge
zeigt, wie dicht wir bei unseren 
Mitgliedern auch in der Corona
Pandemie sein können. Wir ha
ben es geschafft, dass ihnen 
die DPolG sprichwörtlich ins 

Gesicht  geschrieben steht. So 
nah waren wir unseren Mit
gliedern wohl noch nie.“ 

Es war ein überraschend  neues 
Gefühl, wie mit einer so einfa
chen Idee eine so enorme Akti
vität entstanden ist. Die DPolG
Bundesfrauenvertretung hat 
gezeigt, dass auch oder gerade 
in schwie rigen Zeiten bei durch
aus ernst zu nehmenden The
men alle gemeinsam füreinan
der einstehen und als DPolG 
handeln. Es wurden Tausende 
dieser Unikate gefertigt, über
geben und fotografisch festge

halten und dazu gab es in den 
Dienststellen jede Menge Dank
barkeit und gute Gespräche. 
Auch wenn die Masken an die 
Einsatzkräfte verschenkt wor
den sind, so dürfte nicht nur 
der ideelle Wert unbezahlbar 
sein, auch als Unikate „Hand
made by DPolG“ könnten sie 
nach der CoronaKrise zu 
Sammlerstücken werden.

Leider können wir aufgrund 
des begrenzten Platzes nicht 
alle uns zugesandten Fotos ab
drucken. Wir bitten um Ver
ständnis. 

 < Miriam Kondrot (Brille auf der 
Nase) und Petra Giere (Brille auf 
dem Kopf). „Die Masken haben wir 
unter den MitarbeiterInnen unse
rer Landesgeschäftsstelle Nieder
sachsen verteilt“, so Petra Giere.

 < DPolGMasken für die Bundespolizei < Ich habe die komplette PSt Traunreut ausgestattet …, Julia Scharf (Bayern).

 < Dank einiger fleißiger privater Näherinnen konnten wir im Bereich der 
Polizeiinspektion Cuxhaven unsere Mitglieder der DPolG im Bereich  
der Streifendienste mit den super Masken ausstatten. Es wurden circa  
70 Masken in kürzester Zeit genäht und verteilt. Die Masken kommen 
super an! Jasmin Föge (Niedersachsen)
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Empörung und Wut über Vorschlag für 
„Bürgerversicherung“
Mit großer Empörung haben 
die Vorsitzenden der 16 Lan
desverbände der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) 
und der DPolG Bundespolizei
gewerkschaft die Vorschläge 
des DGB zur Einführung einer 
„Bürgerversicherung“ regis
triert. In einer Videokonferenz 
am 11. Mai gemeinsam mit 
dem DPolGBundesvorstand 
machten die Chefs der DPolG
Verbände ihrem Ärger Luft: 
„Ausgerechnet in diesen Zeiten 
eine ideologische Neiddebatte 
anzuzetteln, ist das Letzte!“, 
entfuhr es Heiko Teggatz von 
der Bundespolizei. 

Auch die Länderchefs zeigten 
sich wütend über den Vor
schlag, die Beamtinnen und  
Beamten in die Renten und 
Krankenversicherung einzu
beziehen. Die Polizei leiste in 
diesen Zeiten einen herausra
genden Einsatz, sie ist neben 
der Wahrnehmung ihrer klassi

schen Aufgaben, Kriminalitäts 
und Terrorbekämpfung, zusätz
lich in die Bekämpfung der 
Infektionsgefahren durch das 
Coronavirus stark eingebunden. 
Eine öffentliche Debatte über 
ihre Alterssicherung und die Bei
hilfe im Krankheitsfall sei schä
big und verantwortungslos.

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt kündigte hef
tigen Widerstand gegen die 
Pläne an: „Immer wieder wird 
die Arbeitnehmerschaft gegen 
Beamte aufgehetzt und der 
Eindruck erweckt, diese wür
den keinen Beitrag für ihre 
 Altersversorgung leisten. Die 
Altersversorgung der Beam
tenschaft ist im Berufsbeam
tentum selbst begründet und 
folgt einer völlig eigenen Sys
tematik. Würde diese aufgege
ben, stünde das ganze Berufs
beamtentum und damit eine 
Säule  unserer gesellschaftli
chen  Stabilität auf dem Spiel!“

Dass auch die konkurrierende 
Polizeigewerkschaft GdP als 
Mitgliedsgewerkschaft im 
DGB sich zur „Bürgerversiche
rung“ bekennt und behauptet, 
dass die Einkommen der Be
amtinnen und Beamten um 
die Sozialversicherungsbeiträ
ge auf gestockt würden und 
keine Einkommensverluste 
entstünden, hält die DPolG  
für einen üblen Taschen
spielertrick. Der Vorsitzende 
der DPolG Bundespolizeige
werkschaft, Heiko Teggatz: 
„Das ist doch wohl ein schlech

ter Scherz, sowohl in den aktu
ellen Bezügen als auch in der 
Altersversorgung gäbe es für 
alle Beamtinnen und Beamte 
drastische Einschnitte. Die Po
lizei braucht Stabilität und 
Verlässlichkeit, sowohl bei der 
Beihilfe im Krankheitsfall als 
auch in der Altersversorgung. 
Der Polizeiberuf ist ein Lebens
beruf, die Aufgabe des Beam
tenprinzips würde hier zu fata
len Folgen führen, denn dann 
wären ausgerechnet hier Ar
beitskämpfe zu erwarten, die 
niemand haben will!“  

 < Der Streit um die Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamte 
flammt immer wieder auf.
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DPolG gegen Kurzarbeit für Tarifbeschäftigte 
In den vergangenen Wochen 
haben viele Wirtschaftsunter
nehmen und Kleinbetriebe 
Kurzarbeit angemeldet. Die 
Bundesregierung hat dazu die 
Bedingungen erleichtert. Ziel 
dabei ist es, Schließungen zu 
vermeiden, Unternehmen zu 
retten und Beschäftigte vor 
Entlassungen zu schützen. 

Die Maßnahmen zur Eindäm
mung der CoronaKrise haben 
dazu geführt, dass auch zahl
reiche Tarifbeschäftigte in den 
Städten und Kommunen ihre 
Tätigkeiten nicht ausüben kön
nen. So wurden beispielsweise 
Kindergärten und Schulen ge
schlossen. 

Die Vertreter der Vereinigungen 
der kommunalen Arbeitgeber

verbände (VKA) sehen deshalb 
einen großen Bedarf, tarifver
tragliche Regelungen zum The
ma Kurzarbeit zu vereinbaren. 
Schließungen von Kultureinrich
tungen,  Bäder betrieben und  
anderen öffentlichen Betrieben 
lassen das aus ihrer Sicht not
wendig erscheinen. Die Städte 
und Kommunen möchten durch 
die Anmeldung von Kurzarbeit 
ihre städtischen Haushalte ent
lasten.

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft lehnt eine Einführung 
von Kurzarbeit für Tarifbeschäf
tigte ab, auch wenn aktuell die 
Beschäftigten der Polizei davon 
noch nicht betroffen sind.  
Kurzarbeit würde für Tarif
beschäftigte zu erheblichen 
Gehalts einbußen führen. Der 

stellvertretende DPolGBundes
tarifbeauftragte und DPolG
Landestarifbeauftragte von 
 BadenWürttemberg, Edmund 
Schuler, stellt klar: „Die Tarif
beschäftigten – auch in der 
 Polizei – gehören nicht zu den 
Großverdienern. Mit 60 Prozent 
Aufstockungsbetrag des ent
gangenen Gehalts (Kinderlose) 
beziehungsweise 67 Prozent bei 
Beschäftigten mit Kindern kom
men wir nicht über die Runden 
und kommen sofort in eine fi
nanzielle Schieflage.“

Übrigens enthält das Landes
personalvertretungsgesetz  
BadenWürttemberg keine 
Rechtsgrundlage für eine vorü
bergehende Verkürzung der 
Arbeitszeit. Die Einführung von 
Kurzarbeit und die Bezahlung 

von Kurzarbeitergeld kommen 
nach Auffassung der DPolG 
ohne weitere (tarif)vertragli
che Regelung nicht in Betracht.

Die DPolGLandestarifvertre
tung macht deutlich, dass nach 
den neusten Regelungen des 
Bundes zunächst ein erhebli
cher Arbeitsausfall mit Entgelt
ausfall vorliegen muss. Eine 
solche Voraussetzung können 
wir nicht erkennen.

Klares Statement des DPolG
Landestarifbeauftragten Ed
mund Schuler: „Die Corona
Krise ist nicht der Zeitpunkt,  
an dem man grundlegende 
 tarif und arbeitsrechtliche 
 Änderungen vornehmen soll 
te. Ein Streik in diesen Zeiten 
wäre unverantwortlich.“ 
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Hinzuverdienstgrenze für 2020  
deutlich angehoben
Durch die CoronaKrise hat die Bundesregierung 
die im jeweiligen Kalenderjahr geltende Hinzu
verdienstgrenze für das Jahr 2020 von 6 300 Euro 
auf 44 590 Euro angehoben. Angehende Rent
ner(innen) einer vorgezogenen Altersrente kön
nen partizipieren.

Tarifbeschäftigte, die mit Ren
tenbeginn noch einige Zeit 
weiterarbeiten wollen, um die 
Hinzuverdienstgrenze auszu
schöpfen, können in 2020 
deutlich mehr dazuverdienen. 

Jahreseinkünfte bis zu einer 
Höhe von 44 590 Euro führen 
somit nicht zu einer Kürzung 
einer vorgezogenen Altersren
te. Ab dem Jahr 2021 gilt dann 
wieder die bisherige Hinzuver
dienstgrenze von 6 300 Euro 
pro Kalenderjahr. Hierauf weist 
die Deutsche Rentenversiche
rung hin.

Angehende Neurentner(innen) 
einer vorgezogenen Altersren
te können zum Beispiel die Ar
beitszeit reduzieren, damit der 
Hinzuverdienst zur Rente den 
Betrag von 6 300 Euro im Ka
lenderjahr nicht übersteigt. 

Aufgrund einer Gesetzesände
rung können Neurentner(in
nen) im Jahr 2020 trotz Ren
teneintritt in der Regel weiter 
in Vollzeit arbeiten, müssen 
ihre Arbeitszeit nicht reduzie
ren und können so einen deut
lich höheren Hinzuverdienst 
von bis zu 44 590 Euro generie
ren. 

Die dargestellten Änderungen 
basieren auf dem in Kraft ge
tretenen „Gesetz für den er
leichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung aufgrund des Coro
navirus SARSCoV2 (Sozial
schutzPaket)“. 

Die Anhebung der Hinzuver
dienstgrenzen gilt für Neu 
und Bestandsrentnerinnen und 
rentner. Keine Änderungen 
gibt es hingegen bei den Hin
zuverdienstregelungen für 

Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und bei der 
Anrechnung von Einkommen 
auf Hinterbliebenenrenten.

Weitere Informationen  
gibt es im Internet unter  
www.deutsche-rentenver 
sicherung.de.  

< Arbeitsplatzbörse

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Inserate.  
Wir behalten uns  Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben 
sein und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: maximal 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben/Überschrift, 160 Buchstaben/Text)

4.  Kosten: 20 Euro; Rechnung abwarten! 

E-Mail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundes
land. Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Achtung: Mit Ihrer Zu
sendung stimmen Sie der  Veröffentlichung auch im  Internet zu!

Rheinland-Pfalz <->  
Baden-Württemberg 
Bin von der Landespolizei 
RheinlandPfalz (PK A 9)  
und möchte zur Landespoli
zei BadenWürttemberg 

(WSD oder BePo), Ring
tausch denkbar, TP kann  
von A 9 bis A 11 sein und 
kann in jedes PP innerhalb 
von RP wechseln.  
Tel.: 0176.56667476
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Bundesweite Kampagne wirbt für Opferhilfe des WEISSEN RINGS

Schweigen macht schutzlos – 
Prominente machen sich stark gegen 
häusliche Gewalt
„Schweigen macht schutzlos, 
mach Dich laut“ – unter die
sem Motto erheben prominen
te Frauen in einer bundeswei
ten Kampagne ihre Stimme 
gegen häusliche Gewalt.  
Ihre Botschaft, die im Fern
sehen, auf Plakatwänden  
und in den sozialen Medien 
millionenfach verbreitet  
wird, lautet: Passt auf euch  
auf,  achtet auf eure Mitmen
schen, holt euch Hilfe bei den 
Menschen des WEISSEN RINGS 
und meldet euch unter  Telefon 
116 006!

Häusliche Gewalt geschieht in 
jeder einzelnen Minute des Ta
ges. Betroffen davon sind über
wiegend Frauen: Jede dritte 
Frau in Deutschland hat schon 
einmal Gewalt erfahren. Das 
Dunkelfeld ist riesig; der WEIS
SE RING geht davon aus, dass 
allenfalls jede fünfte Tat bei 
der Polizei angezeigt wird. Da
bei kann sich die Spirale häusli
cher Gewalt bis zum Schlimms
ten steigern, wenn sie nicht 
gestoppt wird: Jede dritte ge
tötete Frau in Deutschland 
wird von ihrem eigenen Part
ner umgebracht.

„Wer kein sicheres, liebevolles 
Zuhause hat, erlebt diese 
 CoronaZeit gerade als Be
drohung“, sagt Fernsehmo
deratorin Marlene Lufen, die 
die Kampagne gemeinsam mit 
weiteren Prominenten wie 
Schauspielerin Katy Karren
bauer, Model und  Autorin Ma
rie von den Benken oder Ra
diomoderatorin Lola Weippert 
unterstützt. „Deshalb ist es  
so wichtig, dass wir darüber 
sprechen, dass wir keine Tabus 
haben. Wir müssen hinschau
en – und helfen!“

Die Opferhelfer des WEISSEN 
RINGS wissen aus jahrzehnte
langer Erfahrung, dass häusli
che Gewalt immer dann zu
nimmt, wenn Familien längere 
Zeit auf engem Raum zusam
men sind und wenn Stressfak
toren die Menschen belasten. 
Die CoronaKrise bietet beides: 
wochenlanges ZuHauseBlei
ben und Ängste vor wirtschaft
licher Not, Arbeitslosigkeit, 
Krankheit.

„Wir sind gerade alle zu Hau
se. Deswegen ist es super 
wichtig, dass wir unsere Oh
ren spitzen“, sagt Sängerin 
Mogli, die ebenfalls mitwirkt 
bei der Aktion: „Weil wir da
mit wirklich helfen können!“ 
Im Mittelpunkt der Kampag
ne steht ein TVSpot, der von 
den Sendern der ProSieben
Sat.1Gruppe ausgestrahlt 
wird. Die teilnehmenden Pro
minenten und weitere Influ
encer wollen zudem mit dem 
Spot unter dem Hashtag 
#machdichlaut das Internet 
regelrecht fluten. Großflächi
ge  Fotos, auf denen die Frau
en einen MundNasenSchutz 
tragen mit dem Aufdruck 
„Schweigen macht schutz
los“, werden außerdem auf 
digitalen Plakatwänden in 
zahlreichen deutschen Städ
ten zu sehen sein. „Wir gehen 
davon aus, dass wir mit dieser 
360GradKampagne einen 
sehr großen Teil der Men
schen im Land erreichen 
 werden“, sagen Friedrich 
Paul Spielhagen und Daniel 
Koller, die Initiatoren des 
 KreativKollektivs „Das Home 
 Office“ und Mitarbeiter der 
SevenOne Adfactory, des 
 Vermarkters von ProSieben 
Sat.1 Media SE.

 < Mehtap Öger, Polizistin und DPolGMitglied, unterstützt aktiv die 
Kampagne des WEISSEN RINGS.
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Entstanden ist die Idee zur 
Kampagne zu Hause im 
Homeoffice, genauer: nach 
einem Gespräch Spielha
gens mit einer Bekannten, 
die als junges Mädchen 
häusliche Gewalt erfahren 
musste. Spielhagen und 
Koller gründeten kurzer
hand das KreativKollektiv 
„Das Home Office“ und 
realisierten die Kampag
ne unter der Schirm
herrschaft von Tom 
Schwarz, Geschäfts
führer der SevenOne 
 AdFactory. Der TVSpot 
wurde in Brandenburg 
gedreht, unter strikter 
Einhaltung aller aktuel
len Sicherheits und Hy
gienevorschriften. Un
entgeltlich haben alle 
Protagonistinnen diese 
Kampagne aus tiefer Über
zeugung unterstützt.

„Wir sind sehr dankbar für die
se großartige Unterstützung 

unserer Arbeit“, sagt Bianca 
Biwer, Bundesgeschäftsfü h
rerin des WEISSEN RINGS in 
Mainz. Die Mitarbeitenden der 

 Opferhilfe ver
stünden sich als 
Lotsen, die ge
meinsam mit 
den Betroffenen 
einen Weg aus 
der belastenden 
Situation such
ten. „Es ist mir 
persönlich beson
ders wichtig zu 
vermitteln, dass 
Opfer sexualisier
ter Gewalt niemals 
schuld an den Ver
brechen sind“, sagt 
Biwer. „Ihnen ist 
schreckliches Un
recht widerfahren, 
und sie haben einen 
Anspruch darauf, 
 zurückzufinden in 
ein selbstbewusstes 
und freies und selbst
bestimmtes  Leben.“

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft unterstützt das Anlie
gen der Kampagne. 

DPolG-Bundesfrauenbeauf-
tragte Sabine Schumann: 
 „Wer bei häuslicher Gewalt 
schweigt, handelt falsch. Wir 
alle können was tun, nicht nur 
das Opfer, auch Eltern, Kinder, 
Freunde, Nachbarn oder Men-
schen aus dem Arbeitsumfeld 
müssen reagieren, HILFERUFE 
ertönen nie geräuschlos! Man 
muss sie überall hören, um an-
dere Aufzuschrecken.“

Folgende Unternehmen unter
stützen die ProbonoKampag
ne: Booh! Merchandise & 
 Textildruck GmbH, Filmgerät
verleih Pille & Ludwig, Cellu
loid VFX und RGBalpha, Taiko
nauten, MDG Filmstudios, 
Studio71; Sonder – das Regie
Duo, Hey na! Filmproduktion 
(Produktion und Umsetzung); 
ProSiebenSat.1, Wall (Medien
partner).

Die Homepage zur Kampagne: 
www.schweigenmachtschutz 
los.de. 
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„COVID19 fordert uns als Polizei in Europa“
Die Europäische Polizei Union (EPU), in der die DPolG Mitglied ist, veröffentlicht seit dem Beginn der 
CoronaKrise regelmäßig detaillierte Berichte mit Zahlen und Fakten rund um das Thema Sicherheit 
und Polizeikräfte in den einzelnen europäischen Mitgliedsländern. Überdies kam die Idee auf, Polizis
ten aus verschiedenen europäischen Ländern zu bitten, sich gegenseitig einen Brief über die Polizei
arbeit in Zeiten von COVID19 zu schreiben.

Jacqueline Hirt, stellvertretende Vorsitzende der EPU: „Wir haben einen niederländischen Polizisten 
 gebeten, den ersten Brief zu schreiben und ihn an einen deutschen Polizeikollegen zu richten. Dieser 
deutsche Kollege schreibt seinerseits einen Brief und richtet wiederum Fragen an einen weiteren Kolle
gen, zum Beispiel aus Litauen. So bekommen wir ein individuelles Bild von der Lage in Europa, das über 
die reinen Zahlen hinausgeht.“ Den ersten Brief drucken wir an dieser Stelle gern im Wortlaut ab.

In meinem Funkgerät ging ein 
Hausbrandbericht ein. Ich war 
in der Gegend und war der Ers
te, der am Tatort ankam. Ich 
sah mehrere Leute im zweiten 
Stock, die versuchten, das Feuer 
zu löschen. Ich ging sofort hin
ein, um die Leute anzuweisen, 
das Haus zu verlassen und auf 
die Feuerwehr zu warten. Als 
ich durch das Haus ging, um 
alle Zimmer zu überprüfen, sah 
ich zwei Leute im Bett  liegen.

Sie waren die Eltern der bei 
den Jungen. Zuerst dachte ich: 
Seltsam, dass sie tagsüber im 
Bett liegen. Es war drei Uhr 
nachmittags. Ich verstand je
doch bald warum. Sie sagten: 
„Komm nicht weiter, weil wir 
beide Coronavirus haben.“ Der 
Mann war vom städtischen Ge
sundheitswesen getestet und 
als CoronaPatient diagnosti
ziert worden. Seine Frau war 
nicht getestet worden, hatte 
aber die gleichen Symptome. 
Ich war ohne persönliche 
Schutzausrüstung. Also ging 
ich sofort nach draußen. Ich 

dachte: Ich bin bereits infiziert. 
Ich kann nur sicherstellen, dass 
die anderen Ersthelfer nicht 
ebenfalls infiziert werden. Als 
die Feuerwehr eintraf, infor
mierte ich sie sofort über die 
Situation. Sie gingen mit Sau
erstoffmasken ins Haus. Das 
Feuer selbst war nicht so ernst 
und wurde schnell gelöscht. 
Als andere Kollegen am Tatort 
ankamen, warnte ich sie auch 
davor, ins Haus zu gehen.

Ich fand die Situation beunru
higend und ärgerte mich, dass 
die Jungs nichts gesagt hatten. 
Und auch, dass im Bericht 
nichts erwähnt worden war. 
Danach stellte ich fest, dass 
der Bericht zunächst bei der 
Feuerwehr eingereicht worden 
war. Zu diesem Zeitpunkt frag
ten ihre Telefonistinnen nicht 
standardmäßig, ob sich zu 
Hause CoronaPatienten be
fanden. Unsere Telefonistinnen 
stellen diese Frage. Ich glaube, 
dass die Feuerwehr diese Frage 
aufgrund dieses Vorfalls jetzt 
auch stellt.

Als das Feuer gelöscht worden 
war, wandten die Feuerwehr
leute ihr CoronaProtokoll an 
und begannen, ihre gesamte 
Ausrüstung zu desinfizieren. 
Ich stand da und schaute zu. 
Und ich? Schließlich haben sie 
mich auf Ersuchen des Feuer
wehrdienstes in ihre Protokolle 
aufgenommen. Meine Schuhe, 
Hände, Telefon und Radio wur
den desinfiziert. Als ich zur 
 Polizeistation zurückkam, 
 desinfizierte die Haushälterin 
das Auto, damit es sofort wie
der zur Verfügung stand. Ich 
duschte und stellte meine 
 Uniform in der Reinigung ab.

Ich habe mich vielleicht in 
 diesem Haus mit dem Virus 
 infiziert, bin aber ziemlich 
pragmatisch in Bezug auf den 
Vorfall. Schließlich kann ich 
mich auch mit dem Virus infi
zieren, wenn ich in den Super
markt gehe. Ich werde es erst 
nach zwei Wochen wissen. Die 
mögliche Auswirkung auf mich 
persönlich ist die geringste 
meiner Sorgen. Aber ich habe 

eine Familie mit zwei kleinen 
Kindern und Sie können verste
hen, dass ich sie nicht infizie
ren möchte.

Letztes Wochenende erhielt 
ich einen Bericht über einen 
betrunkenen Mann in der In
nenstadt. Als wir zur Szene 
fuhren, diskutierten ich und 
mein Partner mögliche Ansät
ze. Wenn wir das Gefühl hät
ten, ihn verhaften zu müssen, 
wie würden wir uns darauf 
 vorbereiten? Als wir das Auto 
verließen, nahmen wir Schutz
ausrüstung aus unserem 
 CoronavirusKit mit: Masken, 
Schutzbrillen, Handschuhe. 
Glücklicherweise mussten wir 
sie am Ende nicht verwenden, 
aber die Krise hat definitiv die 
Art und Weise verändert, wie 
wir auf Berichte reagieren. 
Das sind seltsame Zeiten.

Im Allgemeinen freue ich  
mich über die Art und Weise, 
wie die niederländische Öf
fentlichkeit die COVID19 
Beschränkungen einhält.  
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 < Die persönliche Schutzausstattung für Polizistinnen 
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Eine Sache, die mir jedoch 
 auffällt, ist, dass je länger die 
Beschränkungen bestehen, 
desto lockerer werden die 
Menschen. Ich sehe Leute,  
die schnell zu ihren normalen 
Gewohnheiten zurückkehren. 
Aber sie hören zu, wenn wir 
mit ihnen über ihr Verhalten 
sprechen und uns auch gegen
seitig korrigieren.

Es dauerte eine Weile, bis die 
Polizei hier klare Anweisungen 
zum Handeln gab und die er
forderlichen Materialien für 
den Umgang mit mit COVID19 
infizierten Personen und Wie

derbelebungen bereitstellte. 
Nach einigen Wochen können 
Sie sehen, dass sich alle an die 
Protokolle gewöhnt haben und 
die Materialien verfügbar sind. 
Die Materialien, die zu Ihrem 
persönlichen Schutz und zum 
Schutz der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen, sind jedoch 
noch lückenhaft.

Ich sehe einen Rückgang aller 
Formen von Kriminalität mit 
Ausnahme des Drogenpro
blems. Sie sehen viel Handel 
auf der Straße und erhalten 
mehr Berichte über Drogen
probleme. 

EuropolBericht

Jenseits der Pandemie – wie wird die  
kriminelle Landschaft nach COVID19 aussehen?
Der neue EuropolBericht 
(30. April 2020) bewertet die 
Auswirkungen der Pandemie 
auf die schwere und organisier
te Kriminalität in drei Phasen. 
Auf der Grundlage krimineller 
Informationen aus Ermittlun
gen in den Mitgliedstaaten 

 bewertet Europol die Auswir
kungen der Pandemie in drei 
Phasen – aktuelle, mittel und 
langfristige Phase. Der Bericht 
geht von Entwicklungen in der 
gesamten Bedrohungsland
schaft aus, die sich operativ auf 
die Strafverfolgungsbehörden 

in ganz Europa auswirken wer
den. Europol identifiziert au
ßerdem fünf Schlüsselfaktoren, 
die das organisierte Verbrechen 
während und nach der Pande
mie beeinflussen. Es ist schwie
rig, die langfristigen Auswir
kungen der Pandemie auf die 
schwere und organisierte Kri
minalität in der EU zu antizipie
ren. Europol kann jedoch auf 
frühere Krisenmomente wie 
die Wirtschaftskrise von 2007 
und 2008 zurückblicken und 
wie sich diese im Hinblick auf 
Sicherheitsbedrohungen ent
wickelt haben, um allgemeine 
Entwicklungen zu antizipieren.

 < Die drei Phasen

Phase 1 – die aktuelle 
 Situation: 

Die Überwachungsbemühun
gen von Europol, um die Aus
wirkungen auf die schwere 

und organisierte Kriminalität 
in der EU zu verstehen, konzen
trierten sich bisher auf unmit
telbare Entwicklungen nach 
dem Ausbruch von COVID19 
und die Einführung von Qua
rantänemaßnahmen. COVID
19bezogene Kriminalität, ins
besondere Cyberkriminalität, 
Betrug und Fälschung, folgen 
der Ausbreitung der Pandemie 
in ganz Europa. 

Phase 2 – mittelfristiger 
 Ausblick: 

Durch eine Lockerung der 
Sperrmaßnahmen werden die 
kriminellen Aktivitäten auf das 
vorherige Niveau zurückkehren 
und die gleichen Aktivitäten 
wie vor der Pandemie aufwei
sen. Die Pandemie dürfte je
doch neue Möglichkeiten für 
kriminelle Aktivitäten geschaf
fen haben, die über das Ende 
der aktuellen Krise hinaus 

Sehr geehrter Stefan P.,

Ich möchte Ihnen drei Fragen stellen:

 > Wie wirken sich die internen Entscheidungen der Polizeiorganisa-
tion bezüglich des Umgangs mit COVID-19-Beschränkungen auf 
Sie persönlich aus? Zum Beispiel Änderungen an Zeitplänen, Ein-
sätzen (Einzelschichten und so weiter), persönlicher Schutzaus-
rüstung und so weiter.

 > Wie reagiert die Öffentlichkeit, wenn die Polizei die COVID-19- 
Beschränkungen durchsetzt?

 > Wie sind Sie auf persönlicher Ebene betroffen, wenn Sie mit einer 
möglichen COVID-19-Infektion umgehen müssen, weil Sie wissen, 
dass Sie sich mit dem Virus infizieren und Ihre Familie infizieren 
könnten, wenn Sie nach Hause gehen? Wie gehen Sie damit um?

Ich freue mich darauf, die Antworten auf meine Fragen in Ihrer 
persönlichen Geschichte zu lesen.

 < Der EuropolBericht zu den Auswirkungen der COVID19Pandemie auf 
die Kriminalität
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 ausgenutzt werden. Es wird 
 erwartet, dass sich die wirt
schaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie und die Aktivitäten 
derjenigen, die sie ausnutzen 
wollen, erst in der mittelfristi
gen Phase bemerkbar machen 
und sich wahrscheinlich erst 
längerfristig vollständig mani
festieren werden. Einige der 
relevanten Kriminalitätsberei
che sind:

 > Bekämpfung der Geldwä-
sche: Die Pandemie und ihre 
wirtschaftlichen Folgen wer
den das Finanzsystem und 
den Bankensektor erheblich 
unter Druck setzen. Die Re
gulierungsbehörden zur Be
kämpfung der Geldwäsche 
müssen wachsam sein und 
sollten Versuche von organi
sierten Kriminalitätsgruppen 
erwarten, eine volatile wirt
schaftliche Situation auszu
nutzen, um Geld über das 
OnShoreFinanzsystem zu 
waschen.

 > Shell-Unternehmen: Krimi
nelle werden wahrscheinlich 
verstärkt ShellUnternehmen 
und Unternehmen mit Sitz  
in OffShoreLändern mit 
schwachen Richtlinien zur 
Bekämpfung der Geldwäsche 
in der Vermittlungsphase 
einsetzen, um Bareinzahlun
gen zu erhalten, die später in 
 andere Länder überwiesen 
werden.

 > Der Immobilien- und Bau-
sektor wird für Geldwäsche 
sowohl im Hinblick auf Inves

titionen als auch als Recht
fertigung für den Geldver
kehr noch attraktiver.

 > Migrantenschmuggel: Ob
wohl die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der COVID
19Krise in Europa noch nicht 
klar sind, wird erwartet, dass 
die Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaften in den 
Entwicklungsländern noch 
stärker sind. Eine anhaltende 
wirtschaftliche Instabilität 
und der anhaltende Mangel 
an Möglichkeiten in einigen 
afrikanischen Volkswirt
schaften können mittelfristig 
eine weitere Welle irregulä
rer Migration in die EU aus
lösen.

Phase 3 – die langfristigen 
Auswirkungen:

 > Das organisierte Verbrechen 
ist sehr anpassungsfähig und 
hat gezeigt, dass es in der 
Lage ist, langfristige Gewin
ne aus Krisen wie dem Ende 
des Kalten Krieges oder der 
Weltwirtschaft 2007 und 
2008 zu ziehen.

 > Gemeinschaften, insbesonde
re schutzbedürftige Gruppen, 
sind in Krisenzeiten tendenzi
ell besser für das organisierte 
Verbrechen zugänglich. Wirt
schaftliche Schwierigkeiten 
machen die Gemeinden emp
fänglicher für bestimmte An
gebote, wie zum Beispiel billi
gere gefälschte Waren oder 
Rekrutierung für kriminelle 
Aktivitäten.

 > Gruppen organisierter Krimi
nalität vom Typ Mafia wer
den wahrscheinlich eine 
 Krise und anhaltende wirt
schaftliche Schwierigkeiten 
ausnutzen, indem sie schutz
bedürftige junge Menschen 
rekrutieren und sich an Er
pressungen beteiligen.

 > Das organisierte Verbrechen 
tritt nicht isoliert auf, und 
der Zustand der Gesamt
wirtschaft spielt eine 
 Schlüsselrolle. Eine Krise 
führt häufig zu Verände
rungen der Verbraucher
nachfrage nach Arten von 
Waren und Dienstleistun 
gen. Dies wird zu Verschie
bungen auf den kriminellen 
Märkten führen.

 < Schlüsselfaktoren mit 
Auswirkungen auf die 
Kriminalität während 
und nach der Pandemie

Mehrere Faktoren haben einen 
erheblichen Einfluss auf die 
schwere und organisierte Kri
minalität während der COVID
19Pandemie. Diese Faktoren 
prägen kriminelles Verhalten 
und schaffen Schwachstellen. 
Basierend auf den Erfahrungen 
aus früheren Krisen ist es wich
tig, diese Faktoren zu überwa
chen, um Entwicklungen zu an
tizipieren und Warnsignale zu 
erfassen.

 > Online-Aktivitäten: Während 
der Pandemie verbringen 
mehr Menschen den ganzen 

Tag mehr Zeit online für 
 Arbeit und Freizeit, was die 
Angriffsmethoden und die 
Oberfläche erhöht hat, ver
schiedene Arten von Cyber
angriffen, Betrugsprogram 
me und andere Aktivitäten 
für reguläre Benutzer zu  
starten.

 > Die Nachfrage nach und der 
Mangel an bestimmten Wa-
ren, insbesondere an Produk
ten und Ausrüstungen für 
das Gesundheitswesen, führt 
zu einem erheblichen Teil der 
Aktivitäten von Kriminellen 
in Bezug auf gefälschte und 
minderwertige Waren und 
Betrug.

 > Zahlungsmethoden: Die Pan
demie hat wahrscheinlich 
Auswirkungen auf die Zah
lungspräferenzen über die 
Dauer der Pandemie hinaus. 
Mit der Verlagerung der Wirt
schaftstätigkeit auf Online
Plattformen nehmen Anzahl, 
Volumen und Häufigkeit bar
geldloser Transaktionen zu.

 > Wirtschaftlicher Abschwung: 
Ein potenzieller wirtschaft
licher Abschwung wird die 
Landschaft der schweren und 
organisierten Kriminalität 
grundlegend prägen. Die wirt
schaftliche Ungleichheit in 
ganz Europa macht das orga
nisierte Verbrechen sozial ak
zeptabler, da diese Gruppen 
zunehmend wirtschaftlich ge
schwächte Gemeinschaften 
infiltrieren, um sich als Anbie
ter von Arbeit und Dienstleis
tungen darzustellen.

 > Steigende Arbeitslosigkeit 
und der Abbau legitimer 
 Investitionen können krimi
nellen Gruppen größere 
Chancen bieten, da Einzelper
sonen und Organisationen 
im privaten und öffentlichen 
Sektor anfälliger für Kom
promisse sind. Eine erhöhte 
soziale Toleranz gegenüber 
gefälschten Waren und die 
Ausbeutung von Arbeitskräf
ten können zu unlauterem 
Wettbewerb, einer stärkeren 
Infiltration der organisierten 
Kriminalität und letztendlich 
zu illegalen Aktivitäten füh
ren, die einen größeren An
teil am BIP ausmachen. 

 < Die Erfahrungen mit der CoronaPandemie in Europa 
weisen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.
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Fahren ohne Fahrerlaubnis  
mit Elektrokleinstfahrzeugen?
Von Christine Eiserle und Prof. Dr. jur. Dieter Müller1

Im Frühling, Sommer und 
Herbst sind wieder viele Fah 
rer mit Spaßfahrzeugen wie  
EScootern auf den Straßen 
 unterwegs, vornehmlich mit 
geliehenen Fahrzeugen der 
 großen Anbieter. Viele werden, 
wenn denn die Gaststätten 
 wieder geöffnet sind, auch 
 alkoholisiert fahren und Ver
kehrsstraftaten und Verkehrs
ordnungswidrigkeiten bege 
hen. Polizeibeamte in den 
 Groß städten werden wieder 
zahlreiche Blutentnahmen 
 anordnen, Führerscheine be
schlagnahmen und Anzeigen 
schreiben müssen.

Nach § 21 I Nr. 1 StVG macht 
sich einer Straftat des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis als Kraft
fahrzeugführer unter anderem 
strafbar,

 > wer die dazu erforderliche 
Fahrerlaubnis nicht hat,

 > wem das Führen des Fahr
zeugs nach § 44 StGB ver
boten wurde oder

 > wem das Führen des Fahr
zeugs nach § 25 StVG ver
boten wurde.1

Im Zusammenhang mit dem 
Straftatbestand des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis stellt sich 
die grundsätzliche Frage, ob 
überhaupt und wenn ja, in wel
chen Tatalternativen die tatbe
standsmäßige Begehung des 
§ 21 I Nr. 1 StVG mittels des 
Führens von Elektrokleinst
fahrzeugen2 erfüllt werden 

1 Kriminaloberkommissarin Christine Eiserle 
ist derzeit als Dozentin für Straßenver
kehrsrecht abgeordnet an den Fachbereich 
Polizei der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes MecklenburgVorpommern in 
Güstrow tätig. Sie ist die Ideengeberin und 
CoAutorin dieses Beitrags. Prof. Dr. Dieter 
Müller ist Hochschullehrer für Straßenver
kehrsrecht an der Hochschule der Sächsi
schen Polizei in Rothenburg/O.L. und Chef
redakteur des Fachteils Bund dieser 
Zeitschrift.

2 Dieser Aufsatz widmet sich ausschließlich 
der Gruppe der technisch legalen Elektro
kleinstfahrzeuge im Sinne der Elektro
kleinst fahrzeugeVerordnung. Die fahr
erlaubnisrechtlichen Implikationen 
technisch manipulierter Elektrokleinst
fahrzeuge werden in den Beiträgen von 
Schäler, Marco, Manipulationen bei Elektro
kleinstfahrzeugen, in: VD 2019, S. 319 ff. 
und Huppertz, Bernd, „Schnellere“ ETret

kann; denn bekanntlich sind 
diese Fahrzeuge gemäß § 1 I 
Elektrokleinstfahrzeuge 
Verordnung (eKFV) als Kraft
fahrzeuge einzustufen, für 
 deren erlaubtes Führen man 
gar keine Fahrerlaubnis be
nötigt.

1.  Entziehung der Fahrer-
laubnis zum Führen von 
Kraftfahrzeugen gemäß 
§ 69 I, II StGB für Fahr-
zeugführer von Elektro-
kleinstfahrzeugen 

Die meisten der Regelbeispiele 
aus § 69 II StGB können auch 
mit einem Elektrokleinstfahr
zeug begangen werden. Dazu 
zählen insbesondere die Alko
holdelikte wie etwa die an
wendbare Leitentscheidung 
des BGH zur für die §§ 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB ent
scheidenden Promillegrenze, 
wonach Kraftfahrer bei einem 
Blutalkoholgehalt von 1,1 Pro
mille absolut fahruntüchtig 
sind.3

roller erfordern Fahrerlaubnisklasse B, in: 
VD 2020, S. 3 ff. ausführlich behandelt.

3 BGH, Beschl. v. 28. Juni 1990 – 4 StR 
297/90, BGHSt 37, 89–99.

Für den § 69 StGB wird die De
finition des Kraftfahrzeugs aus 
§ 1 II StVG angewandt. Dem
nach muss auch nach der Bege
hung einer der in § 69 II StGB 
gelisteten Katalogstraftaten 
durch einen Fahrer eines Elek
trokleinstfahrzeugs von einer 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
ausgegangen werden, weil sich 
aus der Tat ergibt, dass der Tä
ter zum Führen von Kraftfahr
zeugen ungeeignet ist. Ein 
Kraftfahrzeugführer, der sich 
im Umgang mit einem fahrer
laubnisfreien Kraftfahrzeug als 
so ungeeignet erweist, dass er 
einen Regeltatbestand des § 69 
II StGB erfüllt, würde dem Um
gang mit einem fahrerlaubnis
pflichtigen Kraftfahrzeug, das 
aufgrund der zu beherrschen
den Fahrzeugtechnik und des 
größeren Gefahrenpotenzials 
für andere Verkehrsteilnehmer 
regelmäßig deutlich höhere 
Anforderungen an seinen Fahr
zeugführer stellt, erst recht 
nicht gewachsen sein.

Nach der geltenden Rechtslage 
hat der § 69 StGB jedoch aus
schließlich die Entziehung der 
Fahrerlaubnis für fahrerlaub
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nispflichtige Kraftfahrzeuge 
zur Folge. Somit würde dann 
im Rahmen des § 69 StGB nur 
von einer Untersagung des 
Führens von fahrerlaubnis
pflichtigen Kraftfahrzeugen 
ausgegangen werden können.

Im Rahmen der polizeilichen 
Abarbeitung eines solchen 
Sachverhalts würde somit 
rechtlich auf Grundlage des  
im Raum stehenden § 69 StGB 
die vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis nach § 111 a 
StPO in Betracht zu ziehen sein 
und  somit eine Sicherstellung 
oder Beschlagnahme des Füh
rerscheins nach §§ 94, 98 StPO 
zur Sicherung des Verfahrens 
erforderlich sein. Die vorläufige 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach § 111 a StPO ist im Ge
gensatz zur endgültigen Ent
ziehung nach § 69 StGB teilbar, 
wenn dadurch der Gesamt
zweck nicht gefährdet wird 
(§ 111 a I 2). Sie kann also mit 
Ausnahmen für bestimmte 
Kraftfahrzeuge versehen 
 werden. Bei charakterlichen 
Mängeln wie bei einer Trun
kenheitsfahrt oder einem 
schwerwiegenden Verstoß ge
gen § 142 StGB wird jedoch der 
Täter in der Regel ungeeignet 
zum Führen aller Arten von 
Kraftfahrzeugen sein.4

Auch dem Führer eines Elektro
kleinstfahrzeugs ist durch die 
Begehung einer Katalogstraftat 
nach § 69 II StGB seine Fahrer
laubnis für fahrerlaubnispflich
tige Kraftfahrzeuge in der Regel 
zu entziehen. Jedoch kann ihm 
nach dieser Vorschrift nicht das 
Führen genau des Kraftfahr
zeugs untersagt werden, mit 
dem er die Katalogtat begangen 
hat. Eine Untersagung der Wei
terfahrt und gegebenenfalls  
die Sicherstellung des Elektro
kleinstfahrzeugs muss ohnehin 
auf der Grundlage des Gefah
renabwehrrechts erfolgen.

Für die Feststellung einer Un
geeignetheit hinsichtlich des 
Führens des fahrerlaubnisfrei
en Elektrokleinstfahrzeugs 

4 MeyerGoßner/Schmitt, Strafprozess
ordnung, 62. Auflage 2019, § 111 a Rn. 4.

muss auf die Rechtsgrundlagen 
des § 2 XII StVG i. V. m. § 3 I FeV 
zurückgegriffen werden.

2.  Auferlegen eines 
 Fahrverbots gemäß  
§ 44 StGB

Das Fahrverbot gemäß § 44 
StGB ist eine Nebenstrafe, die 
zusätzlich neben der Verurtei
lung wegen einer Straftat zu 
einer Freiheitsstrafe oder Geld
strafe ausgesprochen werden 
kann. Es ist als repressive 
Wahrnehmungs und Besin
nungsstrafe gedacht.5 Dabei  
ist nicht von Belang, inwieweit 
die Straftat, die zur Verurtei
lung führte, im Zusammen
hang mit dem Führen eines 
Kraftfahrzeugs oder den Pflich
ten eines Kraftfahrzeugführers 
steht. Durch die Neufassung 
der Norm im Jahr 2017 ist der 
Anwendungsbereich des § 44 
StGB über die Straßenverkehrs
delikte hinaus auf alle Strafta
ten ausgedehnt worden.6 

Gleichwohl liegt das Hauptge
wicht des Auferlegens eines 
Fahrverbots trotz der Auswei
tung weiterhin im Bereich von 
Verkehrsstraftaten. Im Vorder
grund stehen dabei Taten, die 
beim oder im Zusammenhang 
mit dem Führen von Kraftfahr
zeugen begangen wurden. 
Ebenso kommt die Begehung 
solcher Taten in Betracht, die 
unter Verletzung der spezifi
schen Pflichten eines Kraft
fahrzeugführers stattfanden.7 
Das Fahrverbot kann die Ein
wirkung auf den Täter zum 
Zweck haben. Alternativ dazu 
kann es zur Verteidigung der 
Rechtsordnung erforderlich 
sein. Als weitere Variante kann 
durch das Fahrverbot die Ver
hängung einer Freiheitsstrafe 
oder deren Vollstreckung ver
mieden werden. 

Ein Fahrverbot ist in der Regel 
anzuordnen, wenn in den Fäl

5 Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch, 67. Auf
lage 2020, § 44 Rn. 5; ebenso Müller, Die
ter, § 21 StVG Rn. 16, in: Lütkes/Bachmei
er/Müller/Rebler (Hrsg.), Straßenverkehr 
– Großkommentar zum Straßenverkehrs
recht, Band 1. 

6 Fischer, a. a. O., § 44 Rn. 6.
7 Fischer, a. a. O., § 44 Rn. 13.
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len einer Verurteilung nach 
§ 315 c Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe 
a, Abs. 3 oder § 316 StGB die 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach § 69 StGB ausnahms weise 
unterbleibt.8 Diese Regelver
mutung ist auch dann zutref
fend, wenn durch die vorläufige 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach § 111 a StPO der Zweck 
bereits erreicht erscheint und 
daher eine weitere Entziehung 
der Fahrerlaubnis nach § 69 
StGB unterbleibt, weil § 69 
Abs. II Nr. 2 StGB nicht seine 
 Indizwirkung entfaltet.9 

Die Vorschrift des § 44 StGB 
setzt voraus, dass sich der Tä
ter nicht als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen 
im Sinne von § 69 StGB erwie
sen hat. Ein Fahrverbot nach 
§ 44 StGB und die Entziehung 
der Fahrerlaubnis nach § 69 
StGB schließen daher einander 
grundsätzlich aus. Eine Verhän
gung eines Fahrverbots neben 
der Fahrerlaubnisentziehung 
kommt nur in den folgenden 
Fällen in Betracht:

1.  wenn von der Sperre nach 
§ 69 a II StGB bestimmte Ar
ten von Kraftfahrzeugen 
ausgenommen werden, für 
die aber ein Fahrverbot ver
hängt werden soll oder

2.  um das Fahren mit fahrer
laubnisfreien Fahr zeugen  
zu erfassen.10

Bei einer Entziehung der Fahr
erlaubnis nach einem mittels 
des Führens eines Elektro
kleinstfahrzeugs begangenen 
Delikt sollte also als Neben
strafe obligatorisch ein Fahr
verbot gemäß § 44 StGB aus
gesprochen werden, da der 
Straftäter sonst auch weiterhin 
straflos mit dem Kraftfahrzeug 
am öffentlichen Straßenver
kehr teilnehmen dürfte, mit 
dem er die Straftat begangen 
hatte. Dies ist widersinnig.

8 Wie im Fall eines betrunkenen Fahrers ei
nes EScooters, siehe AG Dortmund, Urt. v. 
21. Januar 2020 – 729 Ds – 060 Js 513/19 – 
349/19, Rn. 19, juris.

9 Fischer, a. a. O., § 44 Rn. 12.
10 Fischer, a. a. O., § 44 Rn. 3.

Das Fahrverbot untersagt 
nämlich das Führen von Kraft
fahrzeugen jeder Art und da
mit auch solcher, die einer 
Fahrerlaubnis nicht bedürfen. 
Im Einzelfall kann eine Be
schränkung des Fahrverbots 
auf bestimmte Arten von 
Kraftfahrzeugen im Ermessen 
des Gerichts in Betracht gezo
gen werden.11 Somit erstreckt 
sich der Umfang des Fahrver
bots nach § 44 StGB auch auf 
die fahrerlaubnisfreien Kraft
fahrzeuge. Diese sind im § 4 I 
FeV abschließend aufgeführt. 
In diesem Absatz nennt Nr. 1 a 
auch die Elektrokleinstfahr
zeuge nach § 1 I der Elektro
kleinstfahrzeugeVerordnung. 
Demnach ist die tatbestands
mäßige Begehung des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis gemäß 
§ 21 I Nr. 1 StVG mit einem 
Elektrokleinstfahrzeug erfüllt, 
wenn sein Kraftfahrzeugfüh
rer trotz eines ihm verhängten 
Fahrverbots für Kraftfahrzeu
ge jeder Art nach § 44 StGB 
ein Elektrokleinstfahrzeug im 
Straßenverkehr führt.

3.  Auferlegen eines Fahr-
verbots gemäß § 25 StVG

Das Fahrverbot nach § 25 StVG 
ähnelt in seinem Charakter 
dem Fahrverbot nach § 44 
StGB. Die Verhängung eines 
Fahrverbots nach § 25 StVG ist 
eine Nebenfolge im Bereich der 
Verkehrsordnungswidrigkei
ten. Ein Regelfahrverbot trifft 
auch alle Täter gemäß § 24 a 
StVG, die ihre Verstöße mit 
Elektrokleinstfahrzeugen be
gangen haben.

Beim Fahrverbot im Ordnungs
widrigkeitenrecht handelt es 
sich um eine „Denkzettel und 
Besinnungsmaßnahme“12 und 
kann auf bestimmte Arten von 
Kraftfahrzeugen beschränkt 
werden (§ 25 I Satz 1 StVG). Im 
Einzelfall kann es daher unter 
Umständen unangemessen 
sein, durch ein unbeschränktes 
Fahrverbot einschneidende 
 berufliche Nachteile herbeizu
führen, wenn bereits ein ein

11 Fischer, a. a. O., § 44 Rn. 27.
12 Amtl. Begr. BtagDrucks. V/1319, S. 90.

geschränktes Fahrverbot den 
Zweck des Denkzettels erfüllen 
würde. Damit ist es für die Buß
geldbehörde und den Bußgeld
richter möglich, das Fahrverbot 
im Einzelfall auf das Führen 
einzelner Kraftfahrzeugarten 
zu beschränken. Mittels § 25 
StVG kann auch das Führen von 
fahrerlaubnisfreien Kfz verbo
ten werden. Insoweit reicht das 
Fahrverbot sachlich sogar noch 
weiter als die Entziehung der 
Fahrerlaubnis.13 In der überwie
genden Zahl der Fälle wird das 
Fahrverbot unbeschränkt für 
alle Arten von Kraftfahrzeugen 
erteilt.14 In der standardisierten 
Mitteilung über die Abgabe des 
Führerscheins wird der Betrof
fene darauf hingewiesen, dass 
vor Ablauf der Frist kein Kraft
fahrzeug geführt werden darf 
und dass dies auch für Mofas 
gilt. Mofas sind im § 4 I Nr. 1 
FeV als solche Kraftfahrzeuge 
aufgeführt, die von der Fahrer
laubnispflicht ausgenommen 
sind. Auch Elektrokleinstfahr
zeuge sind zwar ebenso wie 
Mofas von der Fahrerlaubnis
pflicht ausgenommen, aber als 
fahrerlaubnisfreie Kraftfahr
zeuge auch von einem Fahrver
bot nach § 25 StVG umfasst. 
Folglich ist die tatbestands
mäßige Begehung des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis gemäß  
§ 21 I Nr. 1 StVG mit einem 
Elektro kleinstfahrzeug erfüllt, 
wenn sein Kraftfahrzeugführer 
trotz eines ihm verhängten un
eingeschränkten Fahrverbots 
nach § 25 StVG ein Elektro
kleinstfahrzeug im Straßen
verkehr führt.

4.  Verbot der Möglichkeit, 
ein Elektrokleinstfahr-
zeug zu führen

a)  Kein Verbot mittels § 21 I 
Nr. 1 Alternative 1 StVG

Wenn einem Kraftfahrzeugfüh
rer aufgrund einer Tat im Zu

13 König, in: Hentschel/König/Dauer, Stra
ßenverkehrsrecht, 45. Aufl. 2019, § 25 StVG 
Rn. 11.

14 Ausnahme insoweit: AG Dortmund, Urt. v. 
21. November 2017 – 729 OWi 279/17, ju
ris, das Lkw von mehr als 7,5 t aus Gründen 
eines möglichen Verlustes der beruflichen 
Existenz vom Fahrverbot ausgenommen 
hatte.

sammenhang mit dem Führen 
eines fahrerlaubnispflichtigen 
Kraftfahrzeugs die Fahrerlaub
nis entzogen wird, ist nach der 
h. M. der Anwendungsbereich 
des § 69 I StGB auf Kraftfahr
zeuge mit Bezug zum Straßen
verkehr beschränkt.15 Das Tat
objekt wird dabei mit dem 
Begriff des Kraftfahrzeugs aus 
§ 1 II StVG gleichgesetzt. Die 
Maßregel der Entziehung der 
Fahrerlaubnis kann in einem 
solchen Fall nur insoweit eine 
juristische Wirkung für die in 
§ 6 FeV aufgeführten Fahrer
laubnisklassen entfalten, die 
zuvor mittels der verwaltungs
rechtlichen Fahrerlaubnis erteilt 
wurden. Mit der strafgerichtli
chen Entscheidung ist die Fahr
erlaubnis endgültig erloschen. 
Sie lebt nicht nach Ablauf einer 
Sperrfrist wieder auf. Die zu
ständigen Verwaltungsbehör
den können eine Neuerteilung 
der Fahrerlaubnis gemäß § 20 
FeV erst auf Antrag vornehmen. 
Bis zu einer Neuerteilung ist 
demnach die Fahrerlaubnis 
nicht vorhanden. Bis dem An
trag nach Prüfung stattgege
ben ist, wird folglich von einer 
Ungeeignetheit des Fahrzeug
führers zum Führen von fahrer
laubnispflichtigen Kraftfahr
zeugen auszugehen sein.

Im Falle einer Tatbegehung 
durch einen Täter, dem bislang 
noch gar keine Fahrerlaubnis 
erteilt worden war oder dem 
bereits zu einem früheren Zeit
punkt seine Fahrerlaubnis ent
zogen worden war, ermöglicht 
§ 69 a I Satz 3 StGB die Festset
zung einer isolierten Sperre. 
Diese Maßnahme kommt in 
ihrer Präventionswirkung der 
Maßregel aus § 69 StGB 
gleich.16

Da es sich bei den Elektro
kleinstfahrzeugen nach § 1 I 
eKFV wegen ihrer Einordnung 
gemäß § 4 I Nr. 1 a FeV um 
fahrerlaubnisfreie Kraftfahr
zeuge handelt, haben die §§ 69 
und 69 a StGB keine Bedeu
tung für das Führen von fahr

15 Fischer, a. a. O., § 69 Rn. 3; König, a. a. O., 
§ 69 StGB Rn. 3 a.

16 Fischer, a. a. O., § 69 Rn. 3 a.
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erlaubnisfreien Kraftfahrzeu
gen. Aus vorgenannten Gründen 
ist auch eine vorläufige Entzie
hung der Erlaubnis zum Führen 
fahrerlaubnisfreier Kraftfahr
zeuge auf der Grundlage des 
§ 111 a StPO nicht möglich.

Auch die Sicherstellung oder 
Beschlagnahme eines Führer
scheins gemäß §§ 94, 98 StPO 
im Anschluss an eine Trunken
heitsfahrt mit einem Elektro
kleinstfahrzeug führt daher 
nicht zu einer Strafbarkeit des 
Führens von fahrerlaubnisfrei
en Kraftfahrzeugen gemäß 
§ 21 II Nr. 2 StVG.

b)  Untersagung mittels 
 Fahreignungsrecht

Sämtliche eignungsrelevanten 
Tatsachen muss die Polizei ge
mäß § 2 XII StVG der Fahrer
laubnisbehörde mitteilen, also 
auch sämtliche Strafanzeigen, 
bei denen in der Rechtsfolge 
die Entziehung der Fahrerlaub
nis gemäß § 69 StGB oder eine 
isolierte Sperre gemäß § 69 a I 
StGB möglich sind, sowie sämt
liche Verstöße gegen § 24 a 
StVG.17 Von dieser Melde
pflicht sollte bereits nach 
 Abschluss der Ermittlungen 
gleichzeitig mit der Abgabe  
der Sache an die Staatsanwalt
schaft oder an die Bußgeld
behörde Gebrauch gemacht 
werden.

Generell sollten übrigens auch 
sämtliche Trunkenheitsfahrten 
gemäß § 316 StGB, die mit 
Fahrrädern begangen wurden, 
sofort nach dem Vorliegen des 
Analyseergebnisses der Blut
untersuchung von 1,6 Promille 
oder mehr BAK der Fahrerlaub
nisbehörde mitgeteilt werden. 
Bekanntlich besteht gemäß 
§ 13 Nr. 2 c FeV für die Fahr
erlaubnisbehörde kein Ermes
sen, sondern eine Handlungs
pflicht, sodass ein medizinisch
psychologisches Gutachten 

17 Grundlegend zur polizeilichen Meldepflicht 
Müller, Dieter, Inhalte und Grenzen polizei
licher Mitteilungspflichten an Fahrerlaub
nisbehörden, in: SVR 2007, S. 241 ff. sowie 
ders., Probleme des Fahreignungsrechts 
und die Pflichtmitteilung der Polizei gemäß 
§ 2 Abs. 12 StVG, in: DAR 2013, S. 69 ff.

beizubringen ist, wenn ein 
Fahrzeug im Straßenverkehr 
bei einer Blutalkoholkonzen
tration von 1,6 Promille oder 
mehr geführt worden ist. 
Durch den strikten Bezug des 
§ 69 StGB auf Kraftfahrzeuge 
ist bei Trunkenheitsfahrten 
von Radfahrern keine Entzie
hung einer Fahrerlaubnis zum 
Führen von Kraftfahrzeugen 
im Wege eines Strafverfahrens 
möglich, sondern ausschließ
lich im Verwaltungsrechtsweg 
über die Vorschrift des § 3 
Abs. 1 StVG.18

Sobald die Entscheidungen der 
Strafjustiz rechtskräftig oder 
diejenigen der Bußgeldbehör
den bestandskräftig sind, hat 
das KraftfahrtBundesamt den 
örtlichen Fahrerlaubnisbehör
den zudem die Eintragungen 
aus dem Fahreignungsregister 
gemäß § 4 VIII StVG zu über
mitteln. Nicht gemeldet wer
den der Fahrerlaubnisbehörde 
demnach die zahlreichen mög
lichen Verfahrenseinstellungen 
durch die Staatsanwaltschaft 
oder das Strafgericht. Wird ein 
Strafverfahren eingestellt, be

18 Vgl. dazu den Fall des Bayerischen Verwal
tungsgerichtshofes, Beschl. v. 31. Januar 
2020 – 11 ZB 19.2322, juris, bei dem ein 
Radfahrer mit einer Blutalkoholkonzentra
tion von 1,95 ‰ mit einem Fahrrad am 
Straßenverkehr teilgenommen hatte.

steht zumeist als einzige Mög
lichkeit der Kenntniserlangung 
für die Fahrerlaubnisbehörde 
die Mitteilung durch die Polizei 
gemäß § 2 XII StVG. Die Straf
justiz hat zwar eine eigene 
Meldepflicht fahreignungs
relevanter Sachverhalte, inklu
sive Verfahrenseinstellungen, 
auf der Grundlage von Nr. 45 
MiStra19, nimmt diese gesetz
lich in § 13 I Nr. 5, II, § 17 Nr. 1, 
3 EGGVG verortete Melde
pflicht aber nur sehr rudimen
tär wahr.20 Eine Recherche in 
der Rechtsprechungsdaten

bank juris ergab für den Such
begriff „MiStra Nr. 45“ nur zwei 
Treffer, wobei lediglich einer 
eine tatsächliche Mitteilung 
der Strafjustiz an eine Fahrer
laubnisbehörde en passant an
lässlich einer Amtshaftungs
sache behandelte.21

Hat die Fahrerlaubnisbehörde 
von einem für die Eignung des 

19 Anordnung über Mitteilungen in Strafsa
chen (MiStra) in der ab dem 1. Mai 2019 
geltenden Fassung vom 1. Februar 2019.

20 Vgl. dazu die Ergebnisse der Studie von 
Lange, Steffen/Mehlhorn, Marcel, Empiri
sche Forschung zur Fahreignung durch ei
nen Abgleich zwischen dem Polizeilichen 
Auskunftssystem Sachsen (PASS) und dem 
FAER, in: Müller, Dieter (Hrsg.), Verkehrs
sicherheitsarbeit Teil IV, Band 94 der Ro
thenburger Beiträge, Rothenburg/Ober
lausitz 2018, S. 329 f.

21 OLG Zweibrücken, Beschl. v. 9. Januar 2017 
– 6 U 12/15, juris.

Führens eines fahrerlaubnis
freien Fahrzeugs relevanten 
Sachverhalt Kenntnis erlangt, 
muss sie auf Grundlage des § 3 
FeV die Eignung der gemelde
ten Personen zum Führen fahr
erlaubnisfreier Fahrzeuge prü
fen. Dabei wird sie auch die 
Eignung hinsichtlich der fahrer
laubnisfreien Kraftfahrzeuge 
wie der Elektrokleinstfahrzeu
ge prüfen. Nach § 3 II FeV fin
den die §§ 11 bis 14 FeV ent
sprechend Anwendung, wenn 
Tatsachen die Annahme recht
fertigen, dass der Führer eines 
Fahrzeugs zum Führen unge
eignet oder nur noch bedingt 
geeignet ist. Liegt bereits eine 
Verurteilung durch das Straf
gericht mit der Maßregel der 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
wegen erwiesener Ungeeig
netheit vor, steht gemäß § 11 
VII FeV regelmäßig die Nicht
eignung des Betroffenen zur 
Überzeugung der Fahrerlaub
nisbehörde fest und es unter
bleibt die Anordnung zur Bei
bringung des Gutachtens. 
Wurde die Fahrerlaubnis nicht 
entzogen, würde die Fahrer
laubnisbehörde gegebenen
falls eine Untersuchungsmaß
nahme gemäß §§ 11 bis 14 FeV 
anordnen.

Im Ergebnis kann die Fahrer
laubnisbehörde das Führen 
sämtlicher fahrerlaubnisfreier 
Fahrzeuge, also auch fahrer
laubnisfreier Kraftfahrzeuge 
untersagen. Diese Entscheidun
gen sind gemäß § 28 III Nr. 4 
StVG eintragungspflichtig in 
das Fahreignungsregister und 
damit für die Polizei gemäß 
§ 30 I, III StVG über das Zentrale 
Verkehrsinformationssystem 
(ZEVIS) zentral abrufbar. Ein 
Verstoß gegen diese Untersa
gung wäre ordnungswidrig ge
mäß §§ 75 Nr. 3 FeV, 24 StVG.22

22 Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, a. a. O., 
§ 3 FeV Rn. 10 ff. Der Ordnungswidrigkeit 
ist zwar kein Tatbestand im Bußgeldkata
log (BKat) zugeordnet, im Bundeseinheitli
chen Tatbestandskatalog (BTkat) ist aber 
nach TBNR 203000 ein Verwarnungsgeld 
in Höhe von 25 Euro vorgesehen, das in der 
Höhe wegen des Rechtscharakters des BT
kat als Verwaltungsvorschrift für Bußgeld
richter nicht verbindlich ist, die daher auch 
ein deutlich höheres Bußgeld gemäß § 17 I 
OWiG nach pflichtgemäßem Ermessen 
festsetzen dürfen.
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Neuerungen bei der StVO
Von Dr. jur. Adolf Rebler, MaxhütteHaidhof1

Am 28. April 2020 ist die 
54. Verordnung zur Änderung 
 straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften in Kraft getreten. Die 
Verordnung steht ganz im Zei-
chen der Förderung des Carsha-
rings, der Elektromobilität und 
des Radverkehrs. Des Weiteren 
wurden Park- und Halterege-
lungen ergänzt. Darüber hinaus 
wurden die Bußgelder für si-
cherheitsrelevante Verkehrs-
verstöße merklich angehoben.1

 < Förderung des  
Carsharings und der 
Elektromobilität  
zur Reduzierung des 
 Individualverkehrs

Carsharing liegt vor, wenn  
ein Kraftfahrzeug von einer 
unbestimmten Anzahl von Fah
rern und Fahrerinnen auf der 
Grundlage einer Rahmenver
einbarung und einem die Ener
giekosten miteinschließenden 
Zeit oder Kilometertarif oder 
Mischformen solcher Tarife 
 angeboten wird und selbst
ständig reserviert und genutzt 
werden kann. Vorrechte für 
CarsharingFahrzeuge sollen 

1 Dr. Adolf Rebler ist Referent für Straßen
verkehrsrecht bei der Regierung der Ober
pfalz in Regensburg und neben Werner 
Bachmeier und Prof. Dr. Dieter Müller Mit
herausgeber des Großkommentars zum 
Straßenverkehrsrecht im Luchterhand Ver
lag (Verlagshaus Wolters Kluwer).

dabei helfen, klima und um
weltschädliche Auswirkungen 
des Individualverkehrs zu ver
ringern. CarsharingFahrzeuge 
sollen künftig dort, wo dies ein 
Zusatzzeichen ermöglicht, kei
nen Parkschein lösen müssen 
(§ 13 Abs. 5 StVO).

Um dies umzusetzen, wurden 
sowohl ein neues Sinnbild/Zu
satzzeichen „Carsharing“ als 
auch – als Nachweis für die 
 Berechtigung – eine Plakette 
„Carsharing“ geschaffen (§ 39 
Abs. 11 StVO). 

Durch Zusatzzeichen zu Z 314 
(Parken) konnten elektrisch be
triebene Fahrzeuge auch bisher 
schon von bei allgemein freige
gebenen, gebührenpflichtigen 
Parkplätzen von der Verpflich
tung zum Parken mit Parkschein 
oder Parkscheibe freigestellt 
sein. Sind Parkscheinautoma
ten aufgestellt, kann die Frei
stellung (Parkgebührenbefrei
ung) nun auch am Automaten 
selbst angegeben sein (Gebot/ 
Verbot Nr. 3 Buchst. b der lfd. 
Nr. 7 der Anlage 3 zur StVO). 
Das soll der „Eindämmung des 
Schilderwaldes“ dienen. Für 
CarsharingFahrzeuge ergibt 
sich dies nun aus der neuen 
Nr. 4. Die „Freistellung am 
 Automaten“ erfolgt durch 
 Anbringung eines Aufklebers 
am Parkscheinautomaten.

Zusätzlich ist auch noch die 
Möglichkeit vorgesehen, Car
sharingFahrzeuge vom Park
verbot (Zeichen 286; 90.1) frei
zustellen. Dazu ist ein neues 
Zusatzzeichen vorgesehen:

 < Förderung des 
 Radverkehrs

Straßenbenutzung – Nebenei-
nanderfahren mit Fahrrädern

Nach der Neufassung des § 2 
Abs. 4 Satz 1 StVO darf mit 
Fahrrädern nun grundsätzlich 
nebeneinander gefahren wer
den, außer wenn der Verkehr 
dadurch behindert wird; dann 
muss einzeln hintereinander 
gefahren werden. 

Grünpfeil

Durch das Zeichen 

wird der Grünpfeil auf den 
Radverkehr beschränkt (§ 37 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 8 StVO).

Mit der Novelle wird ein Zu
satzzeichen zur Anordnung des 
Grünpfeils ausschließlich für 
Radfahrende in die StVO über

c) Straftatbestand des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis

Die Tatalternative des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis gemäß 
§ 21 I Nr. 1 StVG kann in der 
ersten Tatalternative durch das 
Führen eines fahrerlaubnisfrei
en Elektrokleinstfahrzeugs 
nicht verwirklicht werden.

5.  Fazit

a) Die tatbestandsmäßige Be
gehung der Straftat des 

Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
gemäß § 21 I Nr. 1 StVG ist 
mit Elektrokleinstfahrzeu
gen bei Missachtungen von 
Fahrverboten gemäß §§ 44 
StGB, 25 StVG gegeben.

b) Im Fall der Begehung von 
Verkehrsstraftaten mit an
deren Kraftfahrzeugen als 
Elek trokleinstfahrzeugen 
wäre  neben der Entziehung 
der Fahrerlaubnis gemäß 
§ 69 StGB auch die Anord
nung eines Fahrverbots 

 gemäß § 44 StGB möglich, 
wonach auch keine Elektro
kleinstfahrzeuge mehr be
wegt werden dürfen. Davon 
sollten Strafrichter obligato
risch Gebrauch machen.

c) Losgelöst von der mangels 
Fahrerlaubnispflicht un
möglichen Entziehung der 
Fahrerlaubnis für das Füh
ren nicht fahrerlaubnis
pflichtiger Kraftfahrzeuge 
gemäß § 69 StGB kann bei 
der Begehung von rechts

widrigen Taten mittels des 
Führens von Elektro kleinst 
fahrzeugen das Führen der 
fahrerlaubnisfreien Elektro
kleinstfahrzeuge durch die 
Fahrerlaubnisbehörde ge
mäß § 3 I FeV untersagt 
werden. Auch davon sollte 
obligatorisch Gebrauch ge
macht werden. Erforderlich 
ist dafür aber stets eine 
Pflichtmitteilung von der 
Polizei an die Fahrerlaub
nisbehörde gemäß § 2 XII 
StVG. 
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nommen. Das Zusatzzeichen 
ermöglicht es Radfahrenden, 
von einem Schutzstreifen, ei
nem Radfahrstreifen oder ei
nem baulich angelegten Rad
weg während einer Rotphase 
rechts abzubiegen, soweit die 
Verkehrslage dies zulässt. Die 
Radfahrer müssen bei Rot zu
nächst anhalten, dürfen dann 
aber trotz des Rotlichts abbie
gen.

Radschnellwege

Es wird ein neues Zeichen 451 
– Radschnellweg eingeführt:

Es gelten die Ge oder Verbote: 

1. Ab diesem Zeichen gelten 
die Regeln für den Verkehr 
auf Radschnellwegen. 

2. Anderer Fahrzeugverkehr  
als Radverkehr sowie Elektro
kleinstfahrzeuge im Sinne 
der eKFV dürfen den Rad
schnellweg nicht benutzen. 

3. Ist durch Zusatzzeichen die 
Benutzung eines Radschnell
wegs für eine andere Ver
kehrsart erlaubt, muss diese 
auf den Radverkehr Rücksicht 
nehmen und der Fahrzeug

verkehr muss erforderlichen
falls die Geschwindigkeit an 
den Radverkehr anpassen. 

Ein neues Zeichen 342 – Hai
fischzähne2 wird eingeführt, 
um unter anderem die Vor
fahrtberechtigung im Zuge der 
Einmündung eines Radschnell
weges zu verdeutlichen.

Die Markierung hebt eine 
 Wartepflicht infolge einer be
stehenden Rechtsvorlinks 
Regelung abseits der Bundes, 
Landes und Kreisstraßen sowie 
weiterer Hauptverkehrsstraßen 
und eine durch Zeichen 205 
oder 206 angeordnete Vorfahrt
berechtigung des Radverkehrs 

2 http://www.vzkat.de/2020/StVO2020/
StVO2020.htm.

im Zuge von Kreuzungen oder 
Einmündungen von Radschnell
wegen hervor. Im Fall dieser 
Vorfahrtberechtigung des 
 Radverkehrs sind die Markierun
gen auf beiden Seiten entlang 
der Fahrbahnkanten des Rad
schnellweges mit den Spitzen in 
Richtung des wartepflichtigen 
Verkehrs anzuordnen. 

Fahrradzonen 

Mit der neuen Zeichenkombi
nation 244.3/244.4 kann nun 
eine Fahrradzone ausgewiesen 
werden:

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



Dann gelten folgende Regeln:

1. Anderer Fahrzeugverkehr  
als Radverkehr sowie 
Elektro kleinstfahrzeuge im 
Sinne der eKFV dürfen Fahr
radzonen nicht benutzen, es 
sei denn, dies ist durch Zu
satzzeichen erlaubt. 

2. Für den Fahrverkehr gilt eine 
Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h. Der Radverkehr 
darf weder gefährdet noch 
behindert werden. Wenn nö
tig, muss der Kraftfahrzeug
verkehr die Geschwindigkeit 
weiter verringern. 

3. Das Nebeneinanderfahren 
mit Fahrrädern ist erlaubt. 

4. Im Übrigen gelten die Vor
schriften über die Fahrbahn
benutzung und über die Vor
fahrt. 

Personenbeförderung auf 
Fahrrädern (§ 21 StVO)

Auf Fahrrädern dürfen künf 
tig Personen mitgenommen 
werden, wenn die Fahrräder 
zur Personenbeförderung ge
baut und eingerichtet sind 
und der Fahrzeugführende 
mindestens 16 Jahre alt ist. 
Für Kinder müssen beispiels
weise entsprechende Sitze 
und Radverkleidungen vor
handen sein. In Rikschas dür
fen auch Erwachsene beför
dert werden.

Lastenfahrrad 

In § 39 Abs. 7 StVO wird das 
Symbol „Lastenfahrrad“ einge
fügt. Mit einem entsprechen
den Zusatzzeichen können 
dann zum Beispiel spezielle 
 Ladezonen oder Parkflächen 
für solche Fahrräder eingerich
tet werden.

 < Sicherheitsrelevante 
 Änderungen 

Sicherheitsabstand beim 
 Überholen (§ 5 Abs. 4 StVO)

Beim Überholen von Fußgän
gern, Radfahrern und den Fah
rern von Elektrokleinstfahrzeu
gen müssen Kraftfahrzeuge 
nun mindestens einen Seiten
abstand von 1,5 Meter inner
orts und 2 Meter außerorts 
einhalten. Bisher war nur ein 
„ausreichender Sicherheitsab
stand“ einzuhalten. 

Rechtsabbiegen von schweren 
Fahrzeugen (§ 9 Abs. 6 StVO)

Kfz über 3,5 Tonnen müssen 
innerorts beim Rechtsabbiegen 
Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, 
max. 11 km/h) einhalten. Ver
stöße können mit einem Buß
geld in Höhe von 70 Euro und 
einem Punkt geahndet wer
den. 

Zeichen 277.1 – Verbot des 
Überholens von einspurigen 
Fahrzeugen für mehrspurige 
Kraftfahrzeuge und Krafträder 
mit Beiwagen3 

Das Überholen von Fahrrä
dern und anderen einspuri
gen Fahrzeugen durch mehr
spurige Kfz ist ohnehin nicht 
ungefährlich. Treten beson
dere Begleitumstände hinzu, 
etwa Engstellen, Gefälle 
oder Steigungsstrecken, kann 
künftig ein Verbot des Über
holens von einspurigen Fahr
zeugen für mehrspurige 
Kraftfahrzeuge und Kraft
räder mit Beiwagen ange
ordnet werden.

3 http://www.vzkat.de/2020/StVO2020/
StVO2020.htm.

 < Änderung von Halte- 
und Parkvorschriften

Generelles Haltverbot auf 
Schutzstreifen

Schutzstreifen für den Radver
kehr trennen den Rad und den 
Autoverkehr mit einer gestri
chelten weißen Linie (Zeichen 
340 der StVO). Autos durften 
bisher dort zwar nicht parken, 
aber noch bis zu drei Minuten 
halten. Dies führte vielfach 
dazu, dass die Radfahrenden 
Schutzstreifen nicht durchgän
gig nutzen konnten, weil ihnen 
haltende Autos den Weg ver
sperrten; die Radfahrer waren 
dann gezwungen, den Schutz
streifen zu verlassen. Deshalb 
wurde dort ein generelles Halt
verbot eingeführt.

Parkverbot vor Kreuzungen 
und Einmündungen

Künftig gilt ein Parkverbot 
von 8 Metern vor Kreu zungen 
und Einmündungen (gerech
net ab den Schnittpunkten 
der Fahrbahnkanten), wenn in 
Fahrtrichtung rechts ein Rad
weg angelegt ist (§ 12 Abs. 3 
Nr. 1 StVO). 

Höhere Bußgelder und 
 zusätzliche Sanktionen4

Erhöhte Bußgelder sind vorge
sehen etwa

 > für das verbotswidrige Parken 
auf Geh und Radwegen so
wie das Halten auf Schutz
streifen und das Parken und 
Halten in zweiter Reihe: bis 
zu 100 Euro (bei schweren 
Verstößen zusätzlich Eintra
gung eines Punktes),

 > für das unberechtigte Parken  
auf einem Schwerbehinder
tenparkplatz: 55 Euro, 

 > für das rechtswidrige Parken 
an engen oder unübersicht
lichen Straßenstellen bezie
hungsweise im Bereich einer 
scharfen Kurve: 35 Euro, 

 > für den allgemeinen Halt und 
Parkverstoß: bis zu 25 Euro, 

4 BMVI: Wir machen den Straßenverkehr 
noch sicherer, klimafreundlicher und ge
rechter (https://www.bmvi.de/Shared
Docs/DE/Artikel/K/stvonovellebundes
rat.html).

 > bei fehlerhaften Abbiege
vorgängen oder einer Sorg
faltspflichtverletzung beim 
Ein beziehungsweise Aus
steigen: Die Geld bußen 
 wurden von 20 auf 40 Euro 
(§§ 9 und 14), von 25 auf 50 
Euro (§ 14) sowie von 70 auf 
140 Euro (§ 9) jeweils ver
doppelt,

 > für die vorschriftswidrige 
Nutzung von Gehwegen, 
linksseitig angelegten Rad
wegen und Seitenstreifen 
durch Fahrzeuge: bis zu 
100 Euro Geldbuße. 

Künftig kann das 
 > unerlaubte Nutzen einer 
 Rettungsgasse 

genauso verfolgt und 
 ge ahndet werden wie 

 > das Nichtbilden einer 
 Rettungsgasse. 

Es drohen Bußgelder zwischen 
200 und 320 Euro sowie ein 
Monat Fahrverbot.

Außerdem droht für diese 
 Verstöße künftig die Eintra
gung von zwei Punkten im 
Fahreignungsregister. Neu ist 
auch die Verhängung eines 
Fahrverbots für das Nichtbil
den einer Rettungsgasse auch 
ohne Verwirklichung einer kon
kreten Gefahr oder Behinde
rung. Schon bei geringeren 
 Geschwindigkeitsverstößen  
als bisher wird ein Monat  
Fahr verbot verhängt. Dies  
gilt innerorts bereits bei einer 
Geschwindigkeitsüberschrei
tung von 21 km/h.

Auch das sogenannte Auto 
Posing kann künftig wirksam 
geahndet werden: Die Geld
buße für das Verursachen von 
unnötigem Lärm und  einer 
vermeidbaren Abgasbelästi
gung sowie dem unnützen 
Hin und Herfahren wurde auf 
bis zu 100 Euro  angehoben.

Außerdem wird ein neuer Tat
bestand für das unberechtigte 
Parken auf einem Parkplatz 
für elektrisch betriebene Fahr
zeuge eingeführt (Verwarn
geld: 55 Euro). 
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Treffen mit Innenausschuss im Bundestag

Öffentlichen Dienst wertschätzen –  
auch über die Krise hinaus

Deutschlands öffentlicher Dienst ist eine Bank – nicht nur in Krisenzeiten, 
sondern Tag für Tag in allen Bereichen der Daseinsvorsorge. Diesen Standort
faktor gelte es zu sichern. Darauf hat dbb Chef Ulrich Silberbach bei einem 
Treffen mit den Obleuten des BundestagsInnenausschusses hingewiesen. 

„Wir freuen uns über die Wert
schätzung, die den Beschäftig
ten des öffentlichen Dienstes in 
Anbetracht seines breit aufge
stellten und funktionierenden 
Krisenmanagements zur Bewäl
tigung der gesundheitlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Coronavirus
Pandemie in diesen bewegten 
Tagen entgegengebracht wird“, 
sagte der dbb Bundesvorsitzen
de am 5. Mai 2020 vor den Ob
leuten des BundestagsInnen
ausschusses in Berlin.

„Viele Menschen sind tief be
eindruckt vom Engagement 
und der grenzenlosen Einsatz
bereitschaft der Kolleginnen 
und Kollegen. Sie sehen, dass 
ihr Staat funktioniert, und bli
cken deswegen überwiegend 
positiv in die Zukunft“, machte 
Silberbach deutlich. Gleichzei
tig registrierten Bürgerinnen 
und Bürger aber nun, da der 
Staat in hohem Maße gefor
dert sei, auch deutlich die 
Bruchstellen, die das jahrzehn

telange Sparen auf Kosten des 
öffentlichen Dienstes und der 
Daseinsvorsorge verursacht 
hat: „Struktureller Personal
mangel, fehlende technische 
Ausstattung für digitales Arbei
ten, Versorgungsengpässe –  
die schwarze Liste, die wir seit 
Jahren führen, ist lang. Deswe
gen gilt es zu verhindern, dass 
dem öffentlichen Dienst nach 
der Krise, wenn es um die Kon
solidierung der Ausgabenstei
gerungen und Einnahmenver
luste gehen wird, irgendwelche 
Sonderopfer abverlangt wer
den. Ein gut aufgestellter und 
ausgestatteter öffentlicher 
Dienst ist in allen Bereichen 
 erforderlich, um die Krise lang
fristig zu bewältigen und das 
gesamte Land sozial und öko
nonomisch in eine gute Zukunft 
zu führen“, so der dbb Chef.

Silberbach machte den Ab
geordneten klar, dass die Be
schäftigten von Bund und 
 Kommunen in der anstehen 
den Einkommensrunde ein 

 klares Signal der Wertschätzung 
erwarten. „Wir sind uns darüber 
im Klaren, dass in dieser Sonder
situation alle Parameter wie In
flation, BIP und Entwicklung der 
Nominallöhne offen sind. Aber 
die Attraktivitätssteigerung des 
öffentlichen Dienstes ist ebenso 
wie eine spürbare Anerkennung 
der Arbeit der Tarifbeschäftig
ten und Beamten alternativlos“, 
sagte er und wies zugleich dar
auf hin, dass eine langwierige 
oder kontroverse Einkommens
runde in jeder Hinsicht kontra
produktiv wäre. Man rechne mit 
der zeitgleichen und systemge
rechten Übertragung des finan
ziellen Volumens des Tarifab
schlusses auf die Beamtinnen 
und Beamten und lege zudem 
Wert auf eine Ausschöpfung 
und gegebenenfalls auch Er
weiterung aller bestehenden 
arbeitszeitrechtlichen Vorschrif
ten im Beamtenbereich, um die 
individuelle Zeitsouveränität zu 
verbessern, so Silberbach, der 
die Verhandlungen für den dbb 
führen wird.

Weitere Themen des Aus
tauschs mit den Obleuten des 
BundestagsInnenausschusses 
waren erforderliche Verbesse
rungen des Bundesdienstrechts 
und die Modernisierung des 
Personalvertretungsrechts. 
„Der dbb erwartet in dieser 
 Legislaturperiode eine Novel
lierung des Bundespersonalver
tretungsgesetzes“, unterstrich 
der dbb Bundesvorsitzende. Ein 
modernes Personalvertretungs
recht müsse die gravierenden 
Veränderungen in der Arbeits
welt seit Inkrafttreten des 
BPersVG 1974 aufgreifen und 
die Arbeitsbedingungen der 
Personalvertretungen an die 
gestiegenen Anforderungen 
 anpassen. Dazu gehöre neben 
der Beseitigung von Beteili
gungslücken insbesondere bei 
ressortübergreifenden Maß
nahmen und Umstrukturierun
gen eine deutliche Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen 
der Personalräte und die Anhe
bung des Beteiligungsniveaus 
auf die Ebene der Mitbestim
mung. „Ein leistungsfähiger öf
fentlicher Dienst braucht eine 
umfassende Beteiligung der Be
schäftigten bei den sie betref
fenden sozialen, personellen 
und organisatorischen Maß
nahmen“, so Silberbach. 
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 < Die Führungsspitze des dbb – Fachvorstand Tarif 
 Volker Geyer, Fachvorstand Beamte Friedhelm Schäfer 
und der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach (von 
ganz rechts im Vordergrund) – thematisierte vor den 
Obleuten auch die Herausforderungen, denen die 
 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Zuge der 
Bewältigung der  CoronaPandemie gegenüberstehen. 
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Christoph Unger,  
Präsident der Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

Bund und BBK sollten beim Krisen
management mehr Befugnisse erhalten
dbb magazin 
Extremfälle und Katastrophen 
sind Ihr Tagesgeschäft. Wie 
schlägt sich Deutschland in der 
Corona-Krise bisher? Und wel-
che Lehren konnten Sie für die 
Arbeit des BBK ziehen?

Christoph Unger 
Vieles hat gut funktioniert – 
im internationalen Vergleich 
sogar sehr gut. Die Bundes 
und Landesregierungen  
haben es in den ersten kri
tischen Wochen geschafft,  
über fö derale Strukturen hin
weg überwiegend mit einer 
Stimme zu kommunizieren. 
Die große Bereitschaft in  
der Bevölkerung, die teils 
schmerzenden Beschränkun
gen  einzuhalten, zeigte es.  
Die  vergleichsweise geringe 
Anzahl der bisher Verstorbe
nen spricht dafür.

Was die Arbeit meiner Behör
de betrifft, sehe ich vorläufig 
drei Punkte, die wir berück
sichtigen müssen. 

Erstens: Als BBK haben wir 
eine PandemieLage ja bereits 
im Jahr 2007 im Rahmen un
serer länder und ressortüber
greifenden Übungsreihe LÜK
EX geübt. 2013 gab es eine 
weitere Übung zu einem bio
logischen Szenario, 2012 die 
Risikoanalyse zu SARS. Vieles, 
was wir heute an Maßnahmen 
und Reaktionen auf die Krise 
sehen, war also schon gedacht 
und in Plänen festgehalten. 
Trotzdem sehen wir und müs
sen es uns immer wieder klar
machen, dass die „echte“ Lage 
dann doch anders aussieht, als 
wir es uns – fachlich begrün
det – gedacht haben, und dass 
sie uns in ihrer Dynamik auch 
anders fordert.

Zweitens: Wenn wir als Exper
tinnen und Experten etwa im 
Rahmen unserer Risikoanaly
sen Handlungsempfehlungen 
geben, müssen wir noch stär
ker darauf drängen, dass diese 
unter den politisch Verant
wortlichen zumindest disku
tiert werden.

Drittens: Wir müssen als Be
hörden die Fähigkeit entwi
ckeln, uns sehr viel schneller 
auf solche dynamischen Lagen 
einzustellen. Wir haben das 

bei der Flüchtlingskrise 2015 
erlebt, nun erneut. Positiv 
 haben wir erfahren, dass 
plötzlich viele Dinge gehen, 
die ansonsten sehr lange Zeit 
benötigen, Haushaltsmittel 
vorhanden sind, neue Rege
lungen geschaffen werden, 
Verwaltungshandeln verein
facht wird. Das gilt es zu 
 bewahren, ohne natürlich 
gleichzeitig alle richtigen  
und wichtigen Grundsätze 
 guten Verwaltungshandelns 
„über Bord zu werfen“.

Die konkrete Evaluation der 
Krise und ihre Bewältigung ist 
eingeleitet, läuft aber noch.

Zu Beginn der Corona-Pande-
mie gab es teilweise massive 
Hamsterkäufe. Das BBK gibt 
selbst eine Broschüre zur 
 rich tigen Vorratshaltung  
für den Krisenfall heraus. 
 Haben die Menschen richtig 
 gehandelt?

Bereits seit unserer Gründung 
2004 empfehlen wir eine Le
bensmittelbevorratung. Die 
Überlegungen dazu reichen 
weit in unsere Vorgängerbe
hörden zu Zeiten des Kalten 
Krieges zurück. Eine wesent
liche Aufgabe des BBK ist die 
Ertüchtigung der Bevölkerung 
zu Selbstschutz und Selbsthil
fe. Dazu gehört aus unserer 
Sicht die Bevorratung mit Was
ser und Lebensmitteln. Sie ist 
auf ganz unterschiedliche Kri
senszenarien vom Unwetter 
bis zum Stromausfall ausge
richtet. Denn wir müssen uns 
bewusst sein, dass Krisen je
derzeit auftreten können,  
auch in Deutschland. Unsere 
Empfehlungen sind daher un
abhängig von der aktuellen 
Lage durch COVID19. 

Eine angemessene Bevorra
tung hilft allerdings auch jetzt. 
Zum Beispiel Risikopersonen, 
die sich mit weniger Einkäufen 
seltener einem Infektionsrisiko 
aussetzen.

Es machte und macht aber 
 keinen Sinn, alles auf einmal 
oder in unnötigen Mengen 
 anzuschaffen. Wir raten Bür
gerinnen und Bürgern, sich  
den Notvorrat stückweise 
 anzuschaffen und solidarisch 
zu sein. 
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Die Bundesregierung hat be-
reits 2012 in einem Bericht zur 
Risikoanalyse im Bevölkerungs-
schutz gravierende Mängel bei 
der personellen und materiel-
len Ausstattung der Behörden, 
etwa der Gesundheitsämter, 
festgestellt. Hätte Deutschland 
nicht besser auf eine Pandemie 
vorbereitet sein müssen? Wo 
gab es Versäumnisse?

In der Tat ist die Risikoanalyse 
zu wenig beachtet worden. 
Dies gilt besonders für die feh
lende Bevorratung von Schutz
ausstattung. Das betrifft aber 
nicht nur den Staat, sondern 
auch Unternehmen Kritischer 
Infrastrukturen (KRITIS), Kran
kenhäuser, Arztpraxen, Pflege
heime und weitere. Die aktuelle 
Lage zeigt, dass die Vorhaltung 
von bestimmten Ressourcen 
sinnvoll ist, auch wenn sie Geld 
kostet. Mit der fortschreiten
den Privatisierung des Gesund
heitswesens wird es zuneh
mend schwierig, die Balance 
zwischen der Logik der Ökono
misierung und der Katastro
phenvorsorge zu halten.

Außerdem waren die Pande
miePlanungen teilweise nicht 
aktualisiert und zu unspezi
fisch, um auf die aktuelle Krise 
reagieren zu können.

Aus Sicht des BBK ist es sinn
voll, ein Verfahren zum Moni
toring oder Reporting der Er
gebnisse der Risikoanalyse und 
auch aus nationalen Übungen 
zu etablieren.

Naturkatastrophen oder 
Krankheiten interessieren  
sich nicht für Landesgrenzen 
oder Zuständigkeiten. Wie be-
urteilen Sie die aktuelle Zusam-
menarbeit der Gebietskörper-
schaften und Behörden – in 
Deutschland und internatio-
nal? Wo gibt es noch Verbes-
serungspotenzial?

In den letzten Jahren hat sich 
die Zusammenarbeit rund um 
das Thema des Katastrophen
risikomanagements global  
sehr verbessert. Das eigens da
für eingerichtete Sekretariat 

(UNDRR) bei den Vereinten Na
tionen (VN) in Genf schafft bei
spielsweise Förderprogramme, 
sodass Staaten, die derzeit be
sonders unter Katastrophen 
leiden, widerstandsfähiger 
werden können. Gleichzeitig 
organisieren die VN internatio
nale Hilfeleistungen, zu denen 
auch Deutschland konkrete 
Beiträge leistet, etwa durch 
Hilfseinsätze des Technischen 
Hilfswerkes (THW). Auch mei
ne Behörde arbeitet mit den 
VN und dem Genfer Sekretari
at zusammen: Wir im BBK sind 
Gastgeber der Nationalen Kon
taktstelle zur Umsetzung des 
sogenannten SendaiRahmen
werkes für Katastrophenvor
sorge der Vereinten Nationen. 

Innerhalb der EU gibt es seit 
2001 ein gemeinschaftliches 
Verfahren zum Katastrophen
schutz, um die gegenseitige 
Hilfe zu optimieren. In jedem 
Mitgliedstaat gibt es einen so
genannten National Contact 
Point, der mit dem Lagezen
trum der EUKommission in 
Kontakt steht und über den 
dann Hilfeleistungsersuchen 
zentral abgearbeitet werden. 
Für Deutschland geschieht das 
im Gemeinsamen Melde und 
Lagezentrum von Bund und 
Ländern (GMLZ) in meiner Be
hörde. Darüber hinaus beteiligt 
sich unsere Akademie für Kri
senmanagement, Notfallpla
nung und Zivilschutz (AKNZ) 
an der europäischen Aus und 
Fortbildung von hochrangigen 
Katastrophenschutzexperten 
aus den Mitgliedstaaten. 
 Zusätzlich gibt es mit allen 
Nachbarstaaten spezielle Hilfe
leistungsabkommen für den 
Katastrophenfall. Und nicht 
zuletzt hilft das BBK einzelnen 
Staaten mit speziellem Know
how bei der Stärkung der loka
len Katastrophenschutzstruk
turen, derzeit zum Beispiel in 
Tunesien, in Jordanien und der 
Ukraine. 

Wie sieht es in Deutschland 
aus? Die Bundesländer arbei
ten über Institutionen der 
 Innenministerkonferenz seit 
Jahren kontinuierlich an Ver

besserungen im Katastrophen
schutz, wobei sie der Bund und 
speziell das BBK aktiv mit Wis
sen, Konzepten, Spezialfahr
zeugen und Ausbildung unter
stützt. 

Die Zusammenarbeit und auch 
die gegenseitige Hilfeleistung 
zwischen den Ländern, aber 
vor allem auch zwischen Land
kreisen und kreisfreien Städten 
sind im Katastrophenfall sehr 
gut. Die überörtliche Hilfe hat 
sich sehr bewährt. Anders als 
mit grenzüberschreitenden Ko
operationen sind große Lagen 
auch gar nicht erfolgreich zu 
bewältigen. 

Eine professionelle Krisenkom-
munikation zeichnet sich insbe-
sondere durch einheitliche und 
klare Botschaften aus. Spätes-
tens seit der Diskussion um mög-
liche Lockerungen der „Corona-
Regeln“ gehen die Länder aber 
eigene Wege und die Situation 
ist deutlich unübersichtlicher 
geworden. Braucht der Bund  
im Krisenmanagement mehr 
Kompetenzen?

Wie schon erwähnt, haben sich 
die Bundes und Landesregie
rungen gerade zu Beginn zügig 
und verbindlich abgestimmt. 
Die großen regionalen Unter
schiede in der derzeitigen Ent
wicklung rechtfertigen es aus 
meiner Sicht aber schon, dass 
die Länder hier selbst ange
passte Entscheidungen treffen. 
Im Übrigen ist das laut Grund
gesetz auch immer ihre Aufga
be gewesen. Formal hat der 
Bund hier nur wenige Entschei
dungsbefugnisse. 

Unabhängig davon habe ich 
wiederholt vorgeschlagen, un
ter anderem bei einer Experten
anhörung im Innenausschuss 
des Deutschen Bundestages in 
diesem Januar, dass das Krisen
management in nationalen 
Schadenslagen in Deutschland 
davon profitieren würde, wenn 
der Bund und auch das Bundes
amt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe mehr 
Befugnisse erhalten würden. 
Etwa auf dem Gebiet des Mel

de und Lagewesens und des 
Ressourcenmanagements.

Das BBK ist eine verhältnismä-
ßig junge Behörde und besteht 
in ihrer heutigen Form erst seit 
2004. Wie haben sich in dieser 
Zeit die Anforderungen an die 
Organisation als Arbeitgeber 
entwickelt? Ist die Fachkräfte-
gewinnung auch für Sie schwie-
riger geworden?

Seit der Gründung des BBK im 
Jahr 2004 haben sich auch die 
Anforderungen an die Organi
sation des Verwaltungshan
delns verändert. Neben und 
aufgrund der Digitalisierung, 
die im Innen und Außenver
hältnis neue Arbeitsformen 
hervorgerufen hat, sieht sich 
auch die Kommunikation mit 
der Bevölkerung zunehmend 
neuen Gestaltungsformen 
 ausgesetzt. Infolge neuer, vor 
allem der Digitalisierung ge
schuldeter Kommunikations
mög lichkeiten erlebt das BBK 
eine zunehmend emanzipierte 
und aktive Nachfrage der Bür
gerinnen und Bürger nach Ver
waltungsdaten und Verwal
tungsdienstleistungen.

Die rasante Verbreitung von 
Apps, sozialen Netzwerken und 
digitalen Lösungen setzt unse
re internen Prozesse positiv 
unter Druck. Wir haben das 
aufgenommen und veröffent
lichen zum Beispiel alle exter
nen Stellenausschreibungen 
auf fachspezifischen Online
portalen und via Twitter. 

Und ja, es ist schwieriger ge
worden, gute Fachkräfte zu be
kommen. Besonders ITFach
kräfte sind gefragt und können 
deshalb hohe Ansprüche an 
ihre Arbeitgeber stellen. Ein 
 Arbeitsplatz mit moderner IT
Ausstattung ist deshalb Pflicht, 
ebenso eine ordentliche Bezah
lung. Der Bund hat hier mit der 
Einführung beispielsweise von 
ITZulagen gut reagiert. Wir im 
BBK fördern darüber hinaus die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, soweit das im Rahmen 
unserer Möglichkeiten als ein
satzorientierte Behörde ist.  
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So sehr die EU zu Beginn der 
Krise ein chaotisches Bild abge
geben hat, umso mehr muss 
sie nun gemeinsam die weite
ren Schritte in der Lockerung 
der COVID19Restriktionen 
machen. Die Fahrpläne dafür 
und für die wirtschaftliche Er
holung in Europa beschloss der 
Europäische Rat am 23. April. 
Diesen Grundkonsens sollte 
die Bundesregierung als Leit
linie für ihre Ratspräsident
schaft nutzen, damit Schutz 
und Präventionsmaßnahmen 
koordiniert aufgehoben und 
innereuropäische Grenzen zü
gig wieder geöffnet werden 

können. Denn erst dann kann 
grenzüberschreitende Hilfe un
eingeschränkt fließen, der Bin
nenmarkt sein volles Potenzial 
entfalten und die mit ihm ga
rantierten Grundfreiheiten für 
die Bürgerinnen und Bürger 
der EU wahren.  

 < Krisenbewältigung 
durch Solidarität 

Ebenso prioritär sollte die 
schnelle und unkomplizierte 
Auszahlung der Hilfen aus  
dem Sofortmaßnahmenpaket 
behandelt werden, das die Fi
nanzministerinnen und Finanz

minister der Eurozone Anfang 
April zusammenstellten und 
der Europäische Rat wenige 
Tage später absegnete. Dass 
die insgesamt 540 Milliarden 
Euro nicht ausreichen werden, 
um von der Krise besonders 
betroffene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Wirtschafts
sektoren und Mitgliedstaaten 
aufzufangen, war allerdings 
schnell klar. 

An der Frage, wie viele zusätz
liche Mittel die EU auf wel
chem Wege bereitstellen soll, 
scheiden sich aktuell die Geis
ter. Der Vorschlag für ein zu

sätzliches 500MilliardenKon
junkturpaket – finanziert aus 
Anleihen der EUKommission 
und ausgezahlt in nicht rück
zahlbaren Direkthilfen –, den 
die Bundeskanzlerin zusam
men mit dem französischen 
Präsidenten Emmanuel Mac
ron Mitte Mai vorstellte, be
weist wirtschaftspolitische 
Weitsicht und enorme Kom
promissbereitschaft. Denn  
er blickt über den Tellerrand 
der deutschen Nettozahler
Debatte hinaus und trägt  
der Tatsache Rechnung, dass 
Deutschlands wirtschaftliche 
Erholung ohne die Erholung 
seiner Partnerländer nicht 
machbar ist. 

Ob und wie der Vorschlag 
„durchkommt“, steht ange
sichts postwendender Kritik 
aus Österreich, den Niederlan
den, Dänemark und Schweden 
in den Sternen und wird auch 
vom deutschen Verhandlungs
geschick im Rat abhängen. 
 Allerdings könnte die in der 
deutschfranzösischen Initia
tive mitgedachte temporäre 
Erhöhung des EUHaushaltes 
genau die Hintertür bieten, 
durch die eine für alle Seiten 
gesichtswahrende Einigung 
beim nächsten Mehrjährigen 
Finanzrahmen möglich wird. 

 < Zukunftssicherung durch 
starken EUHaushalt 

Damit die EU nach dem 31. De
zember (jenseits von Verwal
tungsausgaben und Beihilfe
zahlungen der gemeinsamen 
Agrarpolitik) nicht finanziell 
auf dem Trockenen sitzt, 
braucht es einen schnellen Ab
schluss der Haushaltsverhand
lungen. Die Bundesregierung 
sollte realistischerweise im 
Rahmen ihrer Präsidentschaft 
auch für einen Notfallplan 
werben, der den aktuellen 
Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) im Falle keiner fristge
rechten Einigung für mindes
tens ein Jahr verlängert und 
somit auch den Geldfluss in 
EUProgramme wie Erasmus+ 
garantiert. Das Europäische 
Parlament hat sich hierfür be

Erwartungen an den deutschen Vorsitz im Rat der EU

Die Chancen sind groß
Auch wenn die Europäische Union in den vergangenen Wochen 
mit neuen Hilfspaketen und grenzüberschreitender Patientenauf
nahme auf den Pfad der Solidarität zurückgefunden hat, stehen 
wir bei der Frage, wie Europa mit den wirtschaftlichen und sozia
len Folgen der CoronaKrise umgehen wird, erst ganz am Anfang. 
Zum Lackmustest werden dabei der Konjunkturplan für den Wie
deraufbau von Europa und die zukünftige finanzielle Ausgestal
tung der EU – deren Verhandlungen nun mitten in die deutsche 
EURatspräsidentschaft fallen, die am 1. Juli 2020 beginnt. ©
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reits Mitte Mai mit großer 
Mehrheit eingesetzt. 

Bei allem Zeitdruck sollte je
doch ein Kernvorschlag der 
Kommission zum MFR nicht 
unter den Tisch fallen, der seit 
Mai 2018 im Raum steht und 
mit der CoronaPandemie noch 
an Bedeutung gewonnen hat: 
die Verknüpfung von EUFör
dermitteln mit der Einhaltung 
der Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten. Der damalige 
EUHaushaltskommissar Gün
ther Oettinger hatte das völlig 
zu Recht damit begründet, 
dass die Rechtsstaatlichkeit  
ein wichtiger Indikator für die 
zweckgerichtete Verwendung 
der EUGelder ist. Die Bundes
regierung sollte ihr ganzes Ver
handlungsgewicht einsetzen, 
damit dieser Vorschlag nicht 
verwässert wird.

 < Nicht weniger Demo
kratie, sondern mehr

Der Umgang mit der Pandemie 
hat gezeigt, dass das europäi
sche Wertefundament Demo
kratie, Parlamentarismus, 
Rechtsstaatlichkeit und Grund
rechte gerade in Krisenzeiten 
erodiert. Das ungarische Par
lament hat sich durch Not
standsgesetze selbst entmach
tet und in Polen führte die 
Regierung nach der Aushebe
lung der unabhängigen Ge
richte eine umstrittene Wahl
rechtsreform durch. Aber wir 
müssen gar nicht mit dem Fin
ger auf andere zeigen: Mit sei
nem Urteil zum EZBAnleihen
kauf (und insbesondere der 
ungewohnt harschen Kritik am 
Europäischen Gerichtshof in 
der Begründung) erschütterte 
das Bundesverfassungsgericht 
die europäische Rechtsgemein
schaft und riskierte einen Prä
zendenzfall, auf den sich na
tionale Gerichte in anderen 

Mitgliedstaaten beziehen 
könnten, wenn sie zukünftig 
die Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofs in Zwei
fel ziehen wollen. 

Dass der EuropaStaatsminis ter 
im Auswärtigen Amt, Michael 
Roth, angekündigt hat, die 
konsequente Anwendung des 
Rechtsstaatsmechanismus 
(wie er in Art. 7 des EUVer
trags verankert ist) und ei  
nen RechtsstaatsTÜV für alle 
Mitgliedstaaten der EU zum 
Schwerpunkt der Ratspräsi
dentschaft zu machen, ist voll 
zu unterstützen. Schließlich 
dürfen die Werte der Europäi
schen Union nicht zu bloßen 
Worthülsen degradiert wer
den, sondern müssen gelebte 
Werte bleiben, die durchsetz
bar sind.

Die Bundesregierung muss 
 dafür sorgen, dass der neue 
Überprüfungszyklus mit dem 
erstmalig im Herbst vorgeleg
ten Bericht über die Lage der 
Rechtsstaatlichkeit den nöti
gen Raum auf der Agenda des 
Rates erhält. Im Dialog mit 
dem Europaparlament und 
den Partnerregierungen im 
Ministerrat können somit 
rechtsstaatliche Defizite er
kannt und reaktive Maßnah
men beschlossen werden.

Gleichzeitig sollte die Bundes
regierung eine Brücke zwi
schen der EURatspräsident
schaft und ihrem Vorsitz im 
Ministerkomitee des Europa
rates ab November 2020 
schlagen und sich für eine 
Wertediskussion von gesamt
europäischer Perspektive ein
setzen. In diesem Rahmen 
sollte sich die Bundesregie
rung ganz besonders für den 
Beitritt der EU zur Europäi
schen Menschenrechtskon
vention starkmachen.

Nicht zuletzt sollte sich die 
deutsche Ratspräsidentschaft 
auch dem Thema Pressefreiheit 
widmen. Medienfeindliche Rhe
torik und Beschneidung der Un
abhängigkeit des Rundfunks 
gehören immer mehr zur politi
schen Strategie. Die deutsche 
EURatspräsidentschaft sollte 
sich für einen Medienpluralis
mus starkmachen, die Euro
päische Kommission in ihren 
Bemühungen bei der Bekämp
fung von Fehlinformationen 
auf Plattformen und sozialen 
Netzwerken unterstützen und 
europäische Fördermittel für 
investigativen Journalismus 
 bereitstellen.

Das Solidaritätsversagen zu 
Beginn der Krise und die Dis
kussionen zum Wiederaufbau

plan zeigen eines allzu deut
lich: Wir müssen dringend 
einen ehrlichen und offenen 
Dialog über die Zukunft Euro
pas führen. Und brauchen eine 
Bundesregierung, die im Rah
men ihrer Ratspräsidentschaft 
die Grundlagen dafür legt.  
 
 Linn Selle

Einen neuen Aufbruch für Europa mitgestalten

„[Jetzt ist] eine Zeit zusammenzustehen in Europa und zu zei-
gen, dass wir gemeinsam stark bleiben wollen. Dem fühlt sich 
die Bundesregierung verpflichtet, sowohl was die Ausgestaltung 
von gemeinsamen europäischen Hilfsprogrammen anbelangt, 
aber auch, was die Gestaltung unserer Präsidentschaft in den 
nächsten sechs Monaten ab dem 1. Juli anbelangt.“ In ihrer Vi-
deoansprache zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai gab Bun-
deskanzlerin Angela Merkel ihr europapolitisches Credo mit 
Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Zeichen der 
Pandemie ab. 

Tatsächlich gibt es auch ohne COVID-19 genug schwierige Dos-
siers, die in den kommenden Monaten eines Abschlusses harren: 
die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit dem 
Vereinigten Königreich, der nächste Mehrjährige Finanzrahmen 
der EU und die inhaltliche wie auch finanzielle Ausgestaltung 
der EU-Förderprogramme sowie nicht zuletzt die Großprojekte 
der Kommission von der Leyen – Green Deal, Digitalisierung, 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie.

Die Bewältigung der Corona-Krise kann hierbei durchaus als 
Chance verstanden werden, schließlich setzt sie neue Kräfte frei, 
die die Verhandlungen im Rat, aber auch zwischen den Institutio-
nen dynamisieren können. Da kommt die deutsche EU-Ratspräsi-
dentschaft zur rechten Zeit: Die Bundesregierung kann nun end-
lich den „neuen Aufbruch für Europa“ mitgestalten, den sie sich 
bereits 2018 mit ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat.  se

 < Die Autorin …

… ist seit Juli 2018 ehren
amtliche Präsidentin der 
Europäischen Bewegung 
Deutschland (EBD). Die pro
movierte Politologin arbei
tet hauptamtlich als Refe
rentin für Internationale 
Handelspolitik beim Ver
braucherzentrale Bundes
verband (VZBV).
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Proteste gegen Coronabedingte Einschränkungen 

Kritik an aggressiven Demonstrierenden 
Das aggressive Auftreten, das Gegner der Ein
schränkungen zur Eindämmung der Coronavirus
Epidemie bei zahlreichen und teils ungeordneten 
Demonstrationen im ganzen Land an den Tag ge
legt haben, stößt bei dbb Chef Ulrich Silberbach 
auf absolutes Unverständnis.

„Jedem seine eigene Meinung. 
Aber wer dabei die Freiheit  
und Unversehrtheit anderer 
angreift, hat die Grundregeln 
des Rechtsstaats nicht verstan
den“, machte der dbb Bundes
vorsitzende deutlich.

„Es ist vollkommen in Ord
nung, über die beschlossenen 
Einschränkungen und Grund
rechtseingriffe geteilter Mei
nung zu sein und seine Sicht 
der Dinge öffentlich kundzu
tun. Wer sich aber dabei im 
wahrsten Sinne des Wortes 
ganz bewusst danebenbe
nimmt, sich nicht an Recht  
und Ordnung hält und auf den 
Schutz von Grundrechten an
derer Menschen pfeift, hat kei
nerlei Interesse an ernsthafter 
Diskussion und Meinungsfin
dung. Der will spalten, der will 
Zwietracht und Gewalt säen“, 
so Silberbach weiter. „Aus
nahmslos alle in diesem Land 
wollen baldmöglichst wieder 
zu einer gewissen Normalität 
zurückkehren“, sagte Silber
bach. Genau das aber gefähr
deten die Protestierenden, 
wenn sie durch fehlende Dis

tanz und Schutzmaßnahmen 
jede positive Entwicklung des 
Infektionsgeschehens konter
karierten. „Damit gefährden 
sie weitere Lockerungen eher, 
als dass sie sie ermöglichen.  
Es geht nicht darum, den Men
schen Freiheiten zu nehmen, 
sondern Gesundheit und Leben 
zu schützen und das, was wir 
erreicht haben, nicht leichtfer
tig aufs Spiel zu setzen.“

Als „unerträglich und schänd
lich“ bezeichnete der dbb Chef 
die tätlichen Angriffe auf Ein
satzkräfte und Medienvertre
ter am Rande der Proteste in 
mehreren Städten. „Ohne Not 
werden die seit Monaten oh
nehin schon unter enormem 
Druck stehenden Kolleginnen 
und Kollegen insbesondere  
bei der Polizei durch solche 
 absurden Aktionen zusätzlich 
beansprucht und in Gefahr ge
bracht“, kritisierte Silberbach. 
„Nur den besonnenen Ent
scheidungen der Einsatzleiten
den vor Ort ist es zu verdan
ken, dass die Situation in den 
Städten nicht noch weiter 
 eskalierte.“ 

Auch Attacken auf Journalis
tinnen und Journalisten seien 
inakzeptabel, betonte Silber
bach und verwies auf das 
Grundrecht der Pressefreiheit. 
„Es ist dringend erforderlich, 
dass die Politik ihr offenkundi
ges Kommunikationsdefizit 
aufholt, denn die Demonstra
tionen, ihre Massivität und 
Aggressivität zeigen, dass wir 
nach wie vor ein massives 
Glaubwürdigkeits und Ver
trauensproblem zwischen 
 Politik und zumindest Teilen 

der Gesellschaft haben. Natür
lich ist die CoronaEpidemie 
kein Kinderspiel, niemand hat 
Erfahrungen mit einer solch 
epochalen Krise. Und die Be
nennung des Problems ist 
 immer leichter als dessen Lö
sung. Aber gerade deshalb 
muss Politik den Menschen 
noch besser als bislang be
greiflich machen, was sie tut, 
warum sie es tut, und sie muss 
auch ausdrücklich Fehler und 
Kurskorrekturen zulassen“, 
fordert Silberbach. 

 < Grundrentengesetz im Bundestag

Verwaltungsvereinfachungen gefordert
Die zum 1. Januar 2021 geplante Einführung einer Grundrente 
wird nach Auffassung des dbb auf der Verwaltungsseite zu erheb
lichem Mehraufwand in der Bearbeitung führen. Der dbb setzt 
sich für deutliche Vereinfachungen ein.

„Der dbb begrüßt die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Zielrich
tung, auch langjährigen Beziehern niedriger Einkommen eine 
 Rente zu gewähren, bei der sich die vielen Jahre Beitragszahlung 
lohnen“, erklärte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach 
 angesichts der Ersten Lesung des Grundrentengesetzes im Deut
schen Bundestag am 15. Mai 2020.

„Allerdings führen die geplanten sehr komplexen Regelungen ins
besondere zur Einkommensprüfung zu einem Personalmehrbedarf 
von mehreren Tausend Mitarbeitern in der Rentenversicherung.“ 
Die entsprechenden Aufgaben dürften nicht den bereits vorhan
denen Kolleginnen und Kollegen aufgehalst werden. Vielmehr 
müsse der Gesetzgeber entsprechende Vorkehrungen treffen,  
„sei es durch möglichst verwaltungsextensive Regelungen, sei es 
durch die Schaffung entsprechender Stellen“, so Silberbach weiter. 
Klar sei auch, dass der Starttermin nur gehalten werden könne, 
wenn der geplante automatische Datenaustausch zwischen Fi
nanzbehörden und Rentenversicherung rechtzeitig anlaufe.
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Auswirkungen und Einflüsse des EURechts  
auf das deutsche Beamtenrecht sind Thema  
des 5. dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST. Das 
 ursprünglich für den 22. Juni 2020 geplante 
 eintägige Symposium im dbb forum berlin,  
das aufgrund der Auswirkungen der Corona 
Pandemie abgesagt werden musste, findet  
nun voraussichtlich am 5. Oktober 2020 statt. 

Das deutsche Beamtenrecht – 
mit seinem besonderen verfas
sungsrechtlichen Schutz und 
der komplexen Ausgestaltung 
in 17 Rechtskreisen auf nationa
ler Ebene – ist im europäischen 
Rechtskreis einzigartig. Gleich
zeitig wird es auf vielfältige Art 
und Weise durch Unionsrecht 
beeinflusst. Dazu zählen bei
spielsweise europarechtliche 
Vorgaben für Beschäftigungs
verhältnisse oder auch Vorga
ben aus der Europäischen Men
schenrechtskonvention. 

Die Europäische Union hat 
zwar keine unmittelbare Rege
lungskompetenz in Bezug auf 
das verfassungsrechtlich veran
kerte deutsche Beamtenrecht 
– faktisch jedoch  beeinflusst 
das Unionsrecht das Beamten
recht in erheb lichem Maße. 
Dieses Spannungsfeld wird am 
Vormittag mit einem Impuls
vortrag beschrieben und an
schließend in einer Runde von 
Parlamentariern aus Bund und 
Ländern diskutiert.

Der Nachmittag des Symposi
ums gliedert sich in drei Fach
foren: Das ersten Fachforum 
zum Thema „Der Arbeitneh
merbegriff im Unionsrecht“ 
stellt den Blickwinkel der 
 Judikative auf den Arbeit
nehmerbegriff sowohl aus 
 europäischer als auch aus 

 nationaler Perspektive in  
den Vordergrund. 

Das in Deutschland geltende 
Streikverbot für Beamte im eu
ropäischen Kontext ist das The
ma des zweiten Fachforums.

Das dritte Fachforum trägt den 
Titel „Förderung der Europa
kompetenz in der öffentlichen 
Verwaltung“: Um die Bundes 
oder Länderinteressen sach
kompetent in die europäischen 
Meinungsbildungsprozesse ein
bringen zu können, sollte die 
europapolitische Kompetenz 
der Beschäftigten im öffentli
chen Dienst des Bundes und der 
Länder künftig besonders in 
den Blick genommen werden. 
Zudem bedarf es funktionieren
der Informationskanäle, um auf 
aktuelle Entwicklungen auf EU
Ebene frühzeitig und angemes
sen  reagieren zu können.  

EU-Recht versus Berufsbeamtentum?
5. dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST

22. Juni 2020
dbb forum berlin

EU-Recht versus Berufsbeamtentum?
5. dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST

< Info

Das ganztägige Symposium 
im dbb forum in BerlinMitte 
wendet sich an Praktiker, Per
sonalvertreter und Beschäf
tigte aus allen  Bereichen der 
öffentlichen Verwaltung. 
Weitere Informationen kön
nen zu gegebener Zeit auf 
der Homepage der dbb aka
demie abgerufen werden:  
www.dbbakademie.de.

Neuer Termin:  

5. Oktober 2020
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Einkommensrunde 2020

Klatschen alleine reicht nicht
Die Bundestarifkommission des dbb (BTK) hat die Optionen für die Tarif und Besoldungsrunde 2020 
am 3. Juni 2020 diskutiert und bewertet. Dabei geht es um die rund 2,3 Millionen Beschäftigten  
des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Der Termin war im tarifpolitischen Kalender 
 ursprünglich als Zeitpunkt der Forderungsfindung zur Einkommensrunde eingetragen. 

Im Ergebnis der Videokonfe
renz haben die Mitglieder der 
BTK beschlossen, die Entschei
dung über die Kündigung des 
Tarifvertrags für den öffentli
chen Dienst (TVöD) aufgrund 
der CoronaPandemie zu ver
tagen. Sondierungsgespräche 
mit der Vereinigung der kom
munalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) sollen am 16. Juni 2020 
aufgenommen werden. Eine 
weitere  Videokonferenz der 
Bundes tarifkommission zur 
 Bewertung der Sondierung 
und weiteren Beschlussfas
sung soll am 18. Juni 2020 
stattfinden.

Der dbb Bundesvorsitzende 
 Ulrich Silberbach machte auf 
der Videokonferenz deutlich, 
dass es bei den Gesprächen 
mit den Arbeitgebern um reale 
Einkommenszuwächse gehen 
wird: „Die vergangenen Mona
te haben gezeigt, wie system
relevant der öffentliche Dienst 
ist. Die Kolleginnen und Kolle
gen erwarten zu Recht nicht 
nur eine ideelle, sondern auch 
eine materielle Anerkennung 
ihrer geleisteten Arbeit. Darum 
wird es gehen – klatschen allei
ne reicht nicht!“

 < Außergewöhnliche  
Rahmenbedingungen ...

Die Einkommensrunde werde 
nicht einfacher ablaufen, weil 
jetzt auch „dem Letzten klar
geworden ist, wie wichtig der 
öffentliche Dienst ist. Auch 

und gerade jetzt brauchen wir 
ein gutes Timing und Durch
setzungsfähigkeit. Vom richti
gen strategischen Vorgehen 
wird das Ergebnis maßgeblich 
abhängen.“

dbb Tarifchef Volker Geyer 
 ergänzte: „Längst haben in 
 unserem Land die Verteilungs
kämpfe um Prämien, Rettungs
schirme und sonstige Gelder 
begonnen. In dieser Situation, 
in der sich Altvertrautes mit 
Neuem mischt, müssen wir  
uns positionieren, um für die 
Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes das beste Ergebnis zu 
erzielen.“ 

 < ... erfordern außer
gewöhnliche Schritte

Dass die richtige Taktik mit den 
außergewöhnlichen Rahmen
daten zusammenhänge, mach
te dbb Fachvorstand Beamten
politik Friedhelm Schäfer 
deutlich, der die aktuelle wirt
schaftliche Situation bewerte
te. Bislang könne niemand die 
mittel und langfristigen Fol
gen der CoronaPandemie für 
die wirtschaftliche Situation in 

Deutschland seriös abschät
zen, weil sich die wirtschaft
lichen Rahmendaten im Zuge 
der Pandemie beinahe täglich 
änderten.

Neben den politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen führte Geyer in der 
Konsequenz auch veränderte 
logistische Herausforderungen 
für eine erfolgreiche Einkom
mensrunde an und machte 
klar, dass eine Kündigung der 
Tarifverträge mit Verhand
lungsbeginn im September  
nur dann sinnvoll sei, wenn  

 < Friedhelm Schäfer, Volker Geyer und Ulrich Silberbach (von links) im Dialog mit der Bundestarifkommission
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die Arbeitgeber von Bund und 
Kommunen sich in den jetzt 
anstehenden Gesprächen jegli
cher Neubewertung der Abläu
fe verweigerten. Daher sei es 
sinnvoll, die Vorteile der ver
schiedenen Varianten mit allen 
Tarifpartnern zunächst in un
gekündigtem Zustand auszulo
ten und auf eine Vorfestlegung 
zu verzichten. 

 < Wertschätzung  
muss messbar sein

Ein leistungsfähiger und kri
senfester öffentlicher Dienst 
hat seinen Preis. Mit dieser 
Feststellung unterstützt auch 
die dbb jugend (dbbj) das Vo
tum der BTK, in der die dbbj 
stimmberechtigt ist. „Es wäre 
unangebracht, die historische 
Ausnahmesituation zu verken
nen, gar zu ignorieren und ein
fach ‚business as usual‘ zu 
 machen“, sagte dbbjChefin 
Karoline Herrmann. „Die Eini
gung auf intensive Gespräche 
der Sozialpartner und Spitzen
organisationen über das weite
re Vorgehen ist eine angemes
sene Lösung, die uns allen 
einen gewissen zeitlichen 

Spielraum bringt, den wir in 
der noch immer akuten Pande
mieLage brauchen.“ Eine zent
rale Botschaft gehe an die Ad
resse von Arbeitgebern und 
Dienstherrn: „Die Kolleginnen 
und Kollegen des öffentlichen 

Dienstes waren es, die in den 
vergangenen Monaten die 
Stellung an allen Fronten ge
halten und dafür gesorgt ha
ben, dass unser Land bislang  
so vergleichsweise gut durch 
diese schwere Krise gekommen 

ist. Sie werden es auch maß
geblich sein, die die Aufbau
arbeit managen, die vor uns 
liegt, um Land und Leute und 
insbesondere auch die Kon
junktur wieder zum Laufen zu 
bringen. Das muss zwingend 
eingepreist werden und sich im 
Portemonnaie der Beschäftig
ten bemerkbar machen“, un
terstrich Herrmann. Wenn der 
Staat die Lufthansa mit neun 
Milliarden Euro unterstütze 
und der Autoindus trie mit ei
ner Neukaufprämie unter die 
Arme greife, müsse er ebenso 
in den öffentlichen Dienst in
vestieren, der als Standortfak
tor und Konjunkturmotor fit 
für die anstehenden Heraus
forderungen sein müsse. 

Im Anschluss an die Sitzung 
der dbb bundestarifkommis
sion wurde das Votum vom 
Bundesvorstand und der 
 Bundesbeamtenkommission 
des dbb – ebenfalls in einer 
Videokon ferenz – beraten  
und bestätigt.  

 < Neue Wege in der Gremienkommunikation: Die Bundestarifkommission des dbb trat per Videokonferenz zusammen.

 < Große farbenfrohe Demos wie hier im Jahr 2018 in Berlin wird es im Zuge der Einkommensrunde 2020 Pandemie
bedingt nicht geben können. Dennoch dürfen die Arbeitgeber sicher sein, dass die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes von Bund und Kommunen ihr Anliegen mit Nachdruck vertreten werden.
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Internationaler Tag der Pflege

Pflege geht alle an
Bei der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
wurden Fortschritte erzielt. Dennoch darf die Poli
tik Verbesserungen nicht weiter aufschieben.

„Besonders notwendig sind 
spürbare Verbesserungen für 
pflegende Angehörige, die in 
der Vergangenheit nur selten 
im Fokus der Öffentlichkeit 
standen. Sie bilden, ergänzt 
um ambulante Pflegedienste, 
das Rückgrat der häuslichen 
Versorgung und stehen durch 
die derzeitigen Kontaktbe
schränkungen vor immensen 
Herausforderungen“, mahnte 
der dbb Bundesvorsitzende Ul

rich Silberbach anlässlich des 
internationalen Tages der Pfle
ge am 12. Mai 2020.

Anerkennungsprämien für das 
Pflegepersonal und Finanzhil
fen für die Krankenhäuser seien 
zwar wichtig. Gleichzeitig fühl
ten sich viele daheim Betreute 
und deren Angehörige derzeit 
von der Politik im Stich gelas
sen. „Seit Jahren fordern wir, 
die Pflege als gesamtgesell

schaftliche Aufgabe zu verste
hen und analog zur Kinderbe
treuung eine steuerfinanzierte 
Entgeltersatzleistung für pfle
gende Angehörige und einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz 
in der Tages, Nacht und Kurz
zeitpflege zu schaffen. Bei der 
Kinderbetreuung haben wir das 
seit Jahren“, erklärte der dbb 
Chef.

Auch der Vorsitzende der dbb 
bundesseniorenvertretung, 
Horst Günther Klitzing, sieht 
weiteren Reformbedarf: „Sollte 
doch eine stationäre Pflege un
umgänglich sein, brauchen wir 

Rechts und Kostensicherheit 
für alle Beteiligten. Dem vor
hersehbaren, weiteren Anstieg 
der Eigenanteile bei Versor
gung im Heim muss entgegen
getreten werden. Wir fordern 
eine Deckelung oder zumin
dest eine stärkere Dämpfung 
des Anstiegs der Eigenanteile.“ 
Es müsse nicht der viel zitierte 
„SockelSpitzeTausch“ sein, 
auch der Verband der Privaten 
Krankenversicherung habe ein 
Modell entwickelt, um künf
tige Kostensteigerungen ab
zufedern. „Wir sollten hier 
 ergebnisoffen diskutieren“,  
so Klitzing. 
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8. Mai 1945/2020 – 75 Jahre Frieden

Dankbarkeit und Verpflichtung
Aus Anlass des 75. Jahrestages der bedingungslosen Kapitulation Deutsch
lands am 8. Mai 1945 appellierten der Vorsitzende der dbb bundessenioren
vertretung, Horst Günther Klitzing, und die Vorsitzende der dbb jugend, 
 Karoline Herrmann, die Erinnerung wachzuhalten.  

Das Bewusstsein, dass das 
Ende des Zweiten Weltkriegs  
in Europa den Ausgangspunkt 
für die längste Friedensphase 
in Europa markiert, sei Anlass 
für große Dankbarkeit, aber 
auch Verpflichtung, diesen 
Frieden zu wahren.

Klitzing betonte, die heutigen 
Seniorinnen und Senioren hät

ten die Folgen des kriegstrei
benden, rassistischen und men
schenverachtenden Systems 
noch unmittelbar erlebt. In den 
Fünfzigerjahren seien die Zer
störungen sehr präsent und der 
heutige Wohlstand nicht vor
stellbar gewesen. „In unserer 
Jugend war es zudem keines
wegs selbstverständlich, in un
seren europäischen Nachbarlän

dern freundlich aufgenommen 
zu werden“, so der Chef der dbb 
Senioren. Die heutige Situation 
dürfe jedoch nicht leichtfertig 
als Selbstverständlichkeit ange
nommen werden, sondern müs
se immer wieder entwickelt und 
gestaltet werden.

Die Tatsache, dass rechtsextre
mes Gedankengut wieder mehr 

und mehr aufkomme, sei ihr 
unverständlich, ergänzt die Vor
sitzende der dbb jugend, Karoli
ne Herrmann. Die dbb jugend 
betrachte sich als gesellschaft
liche Kraft, die dem Vergessen 
und Rechtsextremismus ent
schieden entgegentrete. Für die 
heutige Jugend sei das vom Na
tionalsozialismus in Deutsch
land ausgehende Grauen in Eu
ropa und während des Zweiten 
Weltkriegs unvorstellbar. Herr
mann rief die junge Generation 
deshalb auf: „Befasst euch mit 
der Geschichte Deutschlands. 
Lest und schaut Berichte von 
Überlebenden oder Dokumen
tationen, besucht Gedenkstät
ten und ihr werdet, wenn auch 
nur ansatzweise, erkennen, 
welches Leid Gewalt und Krieg 
über die Menschen bringt.“

Beide Vorsitzende erklärten, 
nur mit einem weltoffenen, 
 demokratischen Deutschland, 
in dem die Menschenrechte 
oberste Priorität hätten und 
für das dbb jugend und Senio
ren eintreten, könne die Ge
schichte des friedlichen Europa 
fortgesetzt werden. Auch hier
für sei Erinnern unerlässlich: 
„Nur wer die Vergangenheit 
kennt und aus ihr lernt, kann 
die Zukunft gestalten!“ 

 < Karoline Hermann und 
Horst Günther Klitzing
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Seniorinnen und Senioren in der Pandemie

Die Würde aller achten
Auch nach den vielen Wochen mit Berichten 
über und Kommentaren zur CoronaPande
mie und ihren unmittelbaren und langfris
tigen Folgen – sie bleibt das uns unverän
dert bestimmende Thema. Die Frage ist:  
Wo und wie kommen wir Seniorinnen und 
Senioren in all den Berichten, klugen Analy
sen und noch besseren Kommentaren der tat
sächlichen und selbsternannten Experten vor?  

Nach der anfänglichen Konzen
tration auf die medizinischen 
Aspekte der Pandemie mit ei
ner großen Übereinstimmung 
in Politik, Wissenschaft und 
Bevölkerung haben sich spä
testens mit den ersten Be
schlüssen zur Lockerung der 
ursprünglich strengen Ein
schränkungen erhebliche Un
terschiede in unserem Land 
 gezeigt und tiefe Gräben auf
getan. Dabei geht es wie so 
häufig vor allem ums Geld.

Was wird da nicht alles und 
von wem gefordert! Kaum eine 
Interessenvertretung lässt sich 
die Gelegenheit nehmen, mit 
dem Argument „Corona“ den 
Staat um Millionen oder Milli
arden anzubetteln. Starke Lob
byorganisationen internatio
naler Großkonzerne fordern 
milliardenschwere Hilfen vom 
Steuerzahler, um sich zu sanie
ren oder wirtschaftlich neu 
aufzustellen und gleichzeitig 
ohne Skrupel weiterhin hohe 
Dividenden an ihre Aktionäre 
ausschütten zu können. Dort
hin, wo angesichts der Pande
mie und der Nöte unzähliger 
Menschen wirklich größere 
Geldsummen notwendig sind, 
sollen stattdessen vergleichs
weise Taschengeldbeträge 
überwiesen werden.

Dabei dürfen wir eines nicht 
vergessen: Forderungen an 
„den Staat“ sind Forderungen 
an die Steuerzahlenden. Geld 

also, das aus einem Haushalts
titel von Bund, Ländern oder 
Kommunen kommt. Es kann an 
anderer Stelle nicht eingesetzt 
werden und führt dort zu Man
gelerscheinungen. Steuermil
liarden für die Autoindustrie 
und die Luftfahrtunterneh
men, Kaufhäuser und Maschi
nenbauer fehlen so zum Bei
spiel für dringend notwendige 
Investitionen in Ausstattung 
und Personal für die Pflege. Die 
Diskussion um die Sonderboni 
für Pflegekräfte zeigt, wie es 
dann gehen soll: Sie sollen zu 
zwei Dritteln aus den Mitteln 
der Pflegeversicherungen fi
nanziert werden. Dachte da ir
gendwer im Bundestag ernst
haft an die Pflichtaufgaben der 
Pflegeversicherung und deren 
finanzielle Ausstattung? Oder 
gar an die unweigerlich stei
genden Kosten für die Betrof
fenen und  Bedürftigen?

Zurück zur Ausgangsfrage:  
Ja, man denkt an uns Ältere – 
rhetorisch und in Schriftbeiträ
gen als „Risikogruppe ab 65“, 
als „in Pflegeeinrichtungen 
massiv unter der erzwungenen 
Einsamkeit Leidende“ oder 
auch als „bestmöglich vor In
fektionen zu Schützende“. Ein
samkeit bedeute „ein größeres 
Gesundheitsrisiko als das Coro
navirus selbst“. Nicht zuletzt 
macht mancher sich auch Ge
danken darüber, ob nicht wir 
Älteren im Besonderen von 
den Einschränkungen der 

Grundrechte gemäß Grundge
setz betroffen seien und damit 
nach Art. 3 diskriminiert.

Richtig ist sicher, dass hier 
manchmal durch die Verwen
dung bestimmter Worte und 
Begriffe eine Pauschalisierung 
ganzer Personen oder Alters
gruppen vorgenommen wird, 
wie auch eine eingeschränkte 
Wahrnehmung von Seniorin
nen und Senioren als Individu
en festzustellen ist. Aber gleich 
die Sprachkeule der Diskrimi
nierung zu bemühen, ist wohl 
doch stark übertrieben. Wie 
ich überhaupt die Diskussion 
um die Einschränkung der 
Grundrechte durch die Regie
rungsanordnungen als eigen
artig empfinde. Das Grundge
setz lässt Einschränkungen zu; 
so dürfen zum Beispiel durch 
die Wahrnehmung des Rechts 
auf freie Entfaltung der Per
sönlichkeit Rechte anderer 
nicht verletzt (Art. 2 GG) oder 
das Recht auf Freizügigkeit 
durch Gesetz unter anderem 
zur Bekämpfung von Seuchen
gefahr eingeschränkt werden 
(Art. 11 GG). 

Letztlich hilft doch der gesun
de Menschenverstand. Die 
Achtung der Würde aller mei
ner Mitmenschen nehme ich 

so ernst wie meine Individual
rechte gemäß Grundgesetz 
und betrachte dies weder als 
Diskriminierung meiner Alters
gruppe noch als grundsätzli
ches Problem unseres demo
kratischen Rechtsstaates.

Natürlich gehe ich dabei davon 
aus, dass die Politik ihre Ent
scheidungen nach sorgfältiger 
Abwägung von Zweck und Mit
tel wie von Maßnahmen und 
Folgen trifft und dabei die Ver
fassungsmäßigkeit einhält.  
Ich erwarte zudem, dass sie die 
Erkenntnisse der Wissenschaft 
zu akzeptieren und bewerten 
weiß, wohl bedenkend, dass 
nicht die Wissenschaft, sondern 
allein die Politik über Maßnah
men zu entscheiden hat. 

 Horst Günther Klitzing

 < Der Autor …

… ist Vorsitzender der dbb 
bundesseniorenvertretung. 
In seiner letzten beruflichen 
Funktion war der Ministeri
alrat von 2007 bis zu seiner 
Pensionierung 2013 Leiter 
des Staatlichen Prüfungs
amtes für das Lehramt an 
Schulen beim saarländi
schen Kultusministerium. 
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Sportlehrer darf Mädchen unterrichten
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat ein Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Nürnberg gekippt, wonach 
die Absage an einen männlichen Bewerber auf
grund seines Geschlechts für eine ausschließlich 
für Frauen ausgeschriebene Stelle als Sportlehre
rin keinen Entschädigungsanspruch auslöst (BAG, 
Urteil vom 19. Dezember 2019, Az.: 8 AZR 2/19 – 
Vorinstanz LAG Nürnberg, Urteil vom 20. Novem
ber 2018, Az.: 7 Sa 95/18).

Nach dem Urteil des LAG 
Nürnberg hatte sich ein Mann 
auf eine nur für Frauen ausge
schriebene Stelle als Sportleh
rerin in der Oberstufe an einer 
bayerischen Privatschule be

worben. Er erhielt aufgrund 
seines Geschlechts eine Absa
ge und klagte auf Entschädi
gung nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Das LAG Nürnberg  

kam zu dem Schluss, dass 
zwar eine unmittelbare Be
nachteiligung nach dem AGG 
vorliegt, diese jedoch aus
nahmsweise wegen der für 
diese Tätigkeit erforderlichen 
beruflichen Anforderungen 
gerechtfertigt ist. Hier stellte 
das Gericht in seiner Entschei
dung hauptsächlich auf im 
Rahmen von Hilfestellung 
notwendigen Körperkontakt 
im Sportunterricht ab, der 
 insbesondere in der Pubertät 
bei Mädchen ein verstärktes 
Schamgefühl auslösen könnte.

Das BAG hob das Urteil auf 
und verwies zur Feststellung 

der an den Kläger zu zahlen
den Entschädigungshöhe zu
rück an das LAG Nürnberg.  
Das Gericht ist der Ansicht, 
dass die zwischen den Partei
en unstreitig erfolgte Ungleich
behandlung gerade nicht – 
wie von der Vorinstanz ange  
nommen – ausnahmsweise 
gerechtfertigt war. Denn die 
beklagte Schule hätte nach 
Meinung der Richter nicht aus
reichend dargelegt, dass für 
die angebotene Stelle das 
weibliche Geschlecht eine we
sentliche und entscheidende 
sowie angemessene berufliche 
Anforderung, so wie § 8 Abs. 1 
AGG verlangt, darstelle. 
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Urteil des Monats
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Existenzschutz

Die eigene Absicherung nicht 
auf die lange Bank schieben
Eine schwere Krankheit oder ein Unfall können die Finanzsituation der ganzen Familie erschüttern. 
Günstig vorsorgen lässt sich mit einer Existenzschutzversicherung.

 < Kostenloser Zusatzschutz

Mit der aus Anlass der Coro
naPandemie gestarteten 
Aktion „#BesondereZeiten“ 
erhöht die DBV/AXA kosten
frei und unverbindlich den 
Schutz ihrer Kunden. Bis 
Ende Juni können online ein 
KinderUnfallschutz, ein 
TrickdiebstahlSchutz sowie 
von in systemrelevanten 
Berufen Tätigen ein Kfz
Rückstufungsschutz und 
privater Unfallschutz abge
schlossen werden. Der Ver
sicherungsschutz endet au
tomatisch zum 31. Juli 2020. 
Alle Infos zur Aktion auf 
www.dbbvorteilswelt.de/
aktuelles.

Ein oft unterschätztes Risiko ist 
der Eintritt von Ereignissen, die 
die weitere Ausübung des Beru
fes verhindern. Die Statistik 
spricht eine deutliche Sprache: 
Jedes Jahr scheiden in Deutsch
land rund 200 000 Erwerbstäti
ge vorzeitig und ungeplant aus 
dem Berufsleben aus. Bei Jün
geren bilden Freizeitunfälle die 
Hauptursache für Dienst bezie
hungsweise Berufsunfähigkeit, 
insgesamt sind jedoch bei über 
90 Prozent aller Betroffenen 
Krankheiten der Grund. Trotz
dem ist nur jeder vierte Haus
halt ausreichend abgesichert. 

Das dbb vorsorgewerk emp
fiehlt allen, die von ihrem Ein
kommen abhängig sind, den 
frühzeitigen Abschluss einer 
Dienst beziehungsweise Be
rufsunfähigkeitsversicherung. 
Vom langjährigen Kooperati
onspartner, der DBV Deutsche 
Beamtenversicherung, stehen 
dbb Mitgliedern und Angehöri
gen zur Absicherung leistungs
starke, günstige und  flexible 
Angebote mit bis zu 5,5 Prozent 
Beitragsvorteil zur Verfügung.

Allerdings hat nicht jeder die 
finanziellen Möglichkeiten 
oder gesundheitlichen Voraus
setzungen, um eine solche Po
lice mit ausreichender Absiche
rung abzuschließen. Auf diese 
Situation hat die DBV reagiert 

und mit der Existenzschutzver
sicherung eine kostengünstige 
Alternative entwickelt.

Die Gesundheitsprüfung vor 
Abschluss einer Existenzschutz
versicherung ist weniger kom
plex als bei Dienst oder Be
rufsunfähigkeitsversicherun
gen. Das liegt an der geringeren 
Zahl an versicherten Ursachen, 
die zur Arbeitsunfähigkeit füh
ren können. Bei der DBV sind 
folgende medizinische Kriteri
en versichert: Invalidität nach 
einem Unfall (ab 50 Prozent), 
schwere Schädigungen eines 
wichtigen Organs, eine Krebs
erkrankung (ab Stadium II), Ver
lust der Grundfähigkeiten (zum 
Beispiel Sehen, Hören, Spre
chen), schwerwiegende Störun
gen des Stütz und Bewegungs
apparates oder Eintritt einer 
Pflegebedürftigkeit (ab Pflege
grad 2 in der gesetzlichen Pfle
geversicherung).

 < Risikoabsicherung durch 
Existenzrente

Im Leistungsfall erhält der Ver
sicherte eine monatliche Rente. 
Die Rente kann bei Vertragsab
schluss individuell festgelegt 
werden, von 250 bis 3 000 Euro. 

Ein Preisbeispiel für dbb Mit
glieder: Eine 28Jährige zahlt 
für eine monatliche Rente in 

Höhe von 1 000 Euro eine mo
natliche Versicherungsprämie 
von circa 17 Euro, ein 38Jähri
ger für dieselbe Leistung knapp 
20 Euro monatlich. dbb Mit
glieder und Angehörige profi
tieren zusätzlich von 3 Prozent 
Beitragsnachlass bei Abschluss 
einer neuen Existenzschutzver
sicherung bei der DBV.

Unter bestimmten Vorausset
zungen erhalten Versicherte 
eine Option für eine Berufs/
Dienstunfähigkeitsversiche
rung der DBV. Mit ihr kann in
nerhalb von fünf Jahren die 
Existenzschutzversicherung 
– ohne erneute Gesundheits
prüfung – durch einen zusätz
lichen Berufs/Dienstunfähig
keitsschutz ergänzt werden, 
maximal bis zum 45. Lebens
jahr. Bis zu diesem Alter lässt 
sich auch die vereinbarte Rente 
anlassbezogen erhöhen, zum 
Beispiel bei Heirat oder Geburt 
eines Kindes.

 < Lassen Sie sich  
ausführlich beraten!

Angesichts der unterschied
lichen Lebensumstände ist  
vor Abschluss einer Existenz
schutzversicherung eine kom
petente Beratung empfehlens
wert. Dadurch lassen sich 
Versorgungslücken vermei 
den. Die Kundenberater des 

dbb vorsorgewerk stehen Ih
nen für Fragen zur Absicherung 
telefonisch montags bis frei
tags von 10 bis 16 Uhr unter 
030.4081 6444 oder per EMail 
an vorsorgewerk@dbb.de gern 
begleitend zur Seite.

Übrigens: Die DBV bietet auch 
eine günstige Absicherung für 
den Nachwuchs an. Diese Kin
derExistenzschutzversicherung 
endet mit dem 18. Lebensjahr 
automatisch mit der Option, 
mit vereinfachter Gesundheits
prüfung in die Existenzschutz
versicherung für Erwachsene 
einzutreten. 
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Rabatte & weitere Vorteile sichern
Er erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: 
der dbb vorteilsClub. Für Mitglieder der Landes
bünde oder Mitgliedsgewerkschaften des dbb 
 beamtenbund und tarifunion sowie ihre Ange
hörigen ist die Nutzung sämtlicher ClubVorteile 
nach einer kurzen Registrierung kostenlos möglich.

> Das Online Einkaufsportal ist 
für viele ein wichtiger Grund, 
regelmäßig im dbb vorteilsClub 
vorbeizuschauen. Denn hier 
werden monatlich neue attrak
tive Sparmöglichkeiten für 
über 350 Markenshops vorge
stellt. Perfekt, um online von 
zu Hause auf Shoppingtour zu 
starten. 

Wer neue Regale, ergonomi
sche Stühle und moderne Com
putertechnik fürs Homeoffice 
sucht, ist beispielsweise bei 
home24, deinSchrank, Gravis, 
HP oder Lenovo mit Rabatten 
von 10 bis 30 Prozent richtig. 
Bei Fischer, Fitbit, Sportcheck 
oder Wilson gibt es Rabatte bis 
zu 40 Prozent für alle, die bei 
Sport & Fitness gut ausgerüs
tet sein möchten.

> Im Onlineshop des dbb 
 autoabo können Autofans  
aus mehr als 50 Modellen, zum 
 Beispiel von BMW, Ford, Seat, 
Volvo wählen (Stand 5/2020).  
In der günstigen Monatsrate 
(zum Beispiel 269 Euro für einen 
Opel Corsa Elegance) sind alle 
laufenden KfzKosten enthalten. 
Es wird weder eine Anzahlung 
noch eine Schlussrate erhoben. 

 < Der Weg zum Club

Einfach das Registrierformular 
unter www.dbbvorteilswelt.
de/register ausfüllen und die 
ClubMitgliedschaft per EMail 
ak tivieren. Mit den gewählten 
Zugangsdaten gehts anschlie
ßend immer über www.dbb
vorteilswelt.de/login in den 
Club. 
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Im Zentrum aller Bemühungen 
steht derzeit die Entwicklung 
eines wirksamen Impfstoffs 
 gegen das Coronavirus. Auch 
bessere Schnell und Antikör
pertests sowie wirksame Medi
kamente gegen die Infektion 
stehen ganz oben auf den For
schungslisten der Welt. Dabei 
wird zu leicht vergessen, dass 
die Krise auch viele weitere 
Probleme geschaffen hat, die 
gelöst werden müssen. So ar
beiten Beschäftigte des öffent
lichen Sektors, Akteure des so
zialen Sektors und Bürgerinnen 
und Bürger aus allen Bereichen 
der Gesellschaft derzeit an Lö
sungen. Der Hackathon unter 
dem Motto „#WirvsVirus“ bot 
einen gemeinsamen organisa
torischen und technischen Rah
men, in dem sich Programmie
rerinnen und Programmierer, 
Designerinnen und Designer, 
Kreative, Problemlöser und so
zial engagierte Menschen über 
zwei Tage online einbringen 
konnten, um funktionierende 

Prototypen und Lösungsansät
ze – digital und nicht digital – 
zu entwicklen.

 < 20 Topprojekte

Sofort nach dem Hackathon 
wurden nach einem Auswahl
verfahren, bei dem über 700 
Expertinnen und Experten aus 
Bundesministerien, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Medien und 
TechBranche beteiligt waren, 
die besten 20 Projekte gekürt. 
Einige Beispiele:

„SicherTest“ ist eine Smart
phoneApp, die die Terminver
gabe bei Fachärzten optimiert. 
Nachdem Hausärzte Coronavi
rusTestTermine für Patienten 
gebucht haben, zeigt die App 
Verzögerungen an und gibt ge
naue Wegbeschreibungen, so
dass Patienten pünktlich und 
direkt zu ihren Terminen gehen 
können. Dadurch werden fatale 
Aufenthalte in Wartehallen mit 
Infizierten und Nichtinfizierten 

gestoppt. Weiter werden die 
Testpersonen gleichmäßig auf 
die verfügbaren Teststellen 
 verteilt. Die bereits vorher über 
die App erfolgte Anamnese ver
kürzt die Verweildauer weiter.

 < Krisenlogistik ...

Eine medizinlogistische Anwen
dung ist „RemedyMatch“. Sie 
zielt darauf ab, den Bestand 
und die Nachfrage nach medi
zinischen Schutz und Nothilfe
gütern schnell und einfach zu
sammenzuführen. Das soll 
dazu beizutragen, Versorgungs
engpässe während der COVID
19Krise und darüber hinaus zu 
überbrücken. Benutzer wie 
Krankenhäuser, Ärzte, Pflege
dienste und andere Institutio
nen können RemedyMatch nut
zen, um innerhalb kürzester 
Zeit einen aktuellen Überblick 
über die verfügbare Persönli
che Schutzausrüstung (PSA)  
zu erhalten und den oder die 
Benutzer zu kontaktieren, die 

Hackathon der Bundesregierung

Neue Probleme,  
neue Lösungen!
Wenn sich rund 28 000 Computer
nerds und Kreative für 48 Stun
den virtuell zusammenschlie
ßen, um einen Großangriff zu 
starten, steht zweifellos Ungemach 
ins Haus. Das Ziel der koordinierten Attacke 
waren allerdings nicht Server und Computersyste
me von Behörden und Institutionen, sondern die Her
ausforderungen, die im Zuge der CoronaKrise entstanden 
sind. Initiiert hatte den sogenannten „Hackathon“ vom 20. bis 
22. März 2020 die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit sieben 
 zivil gesellschaftlichen Organisationen. Im Ergebnis hatten die krisenbe
dingten Sorgen und Probleme allen Grund kalte Füße zu bekommen: 
Mehr als 1 500 Detaillösungen wurden erarbeitet.

Ressourcen zur Überbrückung 
von Versorgungsengpässen die
ser Artikel bereitstellen können.

Schutzartikel, die nicht für den 
medizinischen Gebrauch geeig
net oder erforderlich sind, kön
nen an besonders gefährdete 
Institutionen wie Apotheken, 
Tankstellen oder Schulen ver
teilt werden, um deren Schutz 
zu gewährleisten. Das System 
bietet auch die Möglichkeit, Lo
gistikpartner einzubinden und 
Angebote für Transportunter
stützung anzufordern.

„Print4Life“ hat die Angebote 
des 3DDrucks neu gedacht: In 
den vergangenen Wochen hat 
sich die Versorgungslage in 
Krankenhäusern und Arzt
praxen in Teilen Europas dra
matisch zugespitzt. Wichtige 
Ausrüstungsteile sind nicht 
 ausreichend verfügbar, was  
die Behandlung von Erkrankten 
zusätzlich erschwert. In Liefer
ketten kommt es zu Engpässen, 
die von den Herstellern nicht 
schnell genug überbrückt wer
den können. Viele Gegenstände 
können ganz oder teilweise 
mithilfe von innovativen Her
stellungsverfahren wie 3D
Druck gefertigt werden. Viele 
Privatpersonen und Firmen ver
fügen über solche Geräte. Das 
Team Print4Life, eine Gruppe 
von 3DDruckerinnen und Dru
ckern (sogenannte „Maker“) 
aus Lübeck hat eine Möglichkeit 
entwickelt, diese Probleme an
zugehen: Im Rahmen des Pro
jekts wurde eine Webplattform 
erarbeitet, die die unkompli
zierte, zentrale Verteilung von 
Großaufträgen an Maker und 
Firmen ermöglicht. Medizini
sche Einrichtungen können sich 
registrieren, Dateien, Beschrei
bungen und Lieferadresse hin
terlegen und eine gewünschte 
Anzahl ihrer Auftragsobjekte 
angeben. Maker können sich für 
einen selbst gewählten Anteil 
eintragen und diesen fertigen. 

 < ... und Kommunikation

Auch die Herausforderungen 
einer Krisenkommunikation 
greifen die prämierten Projek
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te des Hackathons auf. So will 
„Coronav“ die NotrufHotlines 
entlasten und „I.R.I.S.“ den Aus
tausch zwischen Behörden und 
medizinischem Personal ver
bessern. Das Projekt  „DEalog“ 
soll die Kommunikation zwi
schen den Behörden und der 
Bevölkerung verbessern, da ge
rade in Krisenzeiten Quantität 
und Qualität der Informationen 
höchst unterschiedlich sind. 
„IDA“ will die Kontakte zwi
schen Auslandsdeutschen und 
den konsularischen Vertretun
gen der Bundesrepublik etab
lieren und verstetigen.

 < Ideen für Wirtschaft  
und Verwaltung

Beim Hackathon wurden auch 
Lösungen für die Herausforde
rungen der Verwaltung ge
sucht. Bei „CallvsCorona“ sollen 
Sprachnachrichten im Ausland 
verschickt werden. „Fastborder
crossing“ stellt in Windeseile 
Passierscheine für den Grenz
übertritt aus und „U:DO“ hilft 
beim Antrag auf Kurzarbeiter
geld.

Auch zahlreiche Ideen für 
die Wirtschaft haben die Teil
nehmer des Hackathons ange
packt. „Colivery“ bietet Liefer
dienste für die sogenannten 
Risikogruppen an. Dieser Pro
blematik haben sich auch  
„Machbarschaft“, „Small busi
ness hero“ und „Wirfueruns“ 

angenommen. „Openlogistics“ 
sorgt für funktionierende Lie
ferketten, „Wirbliebenliquide“ 
unterstützt Firmen bei der 
 Antragstellung von Fördermit
teln. Arbeitssuchende Men
schen können über „JAY“ mit 
verschiedenen Unternehmen 
in Kontakt treten.

In Zeiten fehlender direkter 
persönlicher Kontakte soll  
mit „Videobesuch“ Familien, 
Verwandten und Freunden der 
Besuch bei lieben und gelieb
ten Menschen in Altenheimen 
 ermöglicht werden. Ebenso 
möchte „meinegemeinde. 
digital“ die Gläubigen aller 
Konfessionen mit ihren Ge
meinden und darüber hinaus 
zusammenbringen.

Helge Braun, Chef des Bundes
kanzleramts, stellte fest: „Das 
Wochenende hat gezeigt: Wir 
können als Gemeinschaft viel 
bewegen!“ Für Dorothee Bär, 
Staatsministerin für Digitalisie
rung im Bundeskanzleramt, bie
ten die Lösungsansätze „auch 
Möglichkeiten für eine neue 
 Politik“. Laut Umfrage hat der 
Hackathon das Vertrauen von 
55 Prozent der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in die Regierung 
gestärkt. Besonders gewert
schätzt wurde, dass „die Regie
rung eine echte Partizipations
möglichkeit geschaffen hat“.

Die eigentliche Arbeit beginnt 
aber erst nach dem Event, denn 
die Dringlichkeit der Herausfor
derungen fordert eine schnelle 

Umsetzung der relevantesten 
Lösungen, damit sie schnell für 
die Menschen nutzbar werden, 
die sie am meisten brauchen. 

Die Organisatoren starten des
halb das unter der Schirmherr
schaft von Helge Braun stehen
de „#WirVsVirus Solution 
Enabler Programm“. In dessen 
Rahmen werden nicht nur die 
Top20Lösungen umgesetzt. 
Darüber hinaus konnten sich 
bis 3. April weitere Teams aus 
dem Hackathon sowie andere 
Lösungen, die außerhalb des 
Hackathons entstanden sind, 
bewerben. Ziel des Solution 
Enabler Programms ist es, Lö
sungen schnell umzusetzen 
und breitflächig zugänglich zu 
machen. Damit die Projekte in 
die Praxis eingesetzt werden 
können, folgt in den nächsten 
Wochen ein mehrstufiges Pro
gramm. Zunächst wird getes
tet, welche Ideen tatsächlich 
funktionieren. Erfahrene Ent
wickler aus der StartupSzene 
werden den Projekten als Men
toren an die Seite gestellt. 
 Natürlich müssen die Initiati
ven auch finanziert werden. 
Neben CrowdfundingAufrufen 
wird die Bundesregierung fi
nanzielle Mittel bereitstellen, 
wie Digitalstaatsministerin Bär 
betonte. „Bei vielversprechen
den Projekten übernehmen wir 
auch gerne die Patenschaft“, 
erklärte Bär. Sie sagte außer
dem zu, bei EUPartnern für  
die Ideen zu werben. br

©
 U

ns
pl

as
h.

co
m

 /
 Jo

hn
 S

ch
no

br
ic

h

©
 U

ns
pl

as
h.

co
m

 /
 A

rli
ng

to
n 

Re
se

ar
ch

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Juni 2020

41



Ti
te

l
m

it
gl

ie
ds

ge
w

er
ks

ch
af

te
n

 < VDStra.

Systemrelevanz gefordert

Der Bundesvorsitzende der 
VDStra. Fachgewerkschaft  
der Straßen und Verkehrsbe
schäftigten, HermannJosef 
Siebigteroth, fordert, die ge
samte Straßenbauverwaltung 
vom Unterhaltungsdienst bis 
hin zum Verwaltungsbereich 
als systemrelevant einzustu
fen. „Ohne Straßenbetriebs
dienst hätte unsere Gesell
schaft die Krise bisher nicht 
meistern können“, sagte Sie
bigteroth am 18. Mai 2020.  
In vielen Bundesländern sei 
die Anerkennung bereits 
 erfolgt.

Der Straßenbetriebsdienst 
 sorge dafür, dass der Güter
verkehr reibungslos durch
geführt werden könne und 
 somit die Versorgung der Be
völkerung mit den lebensnot
wendigen Verbrauchsgütern 
des täglichen Lebens an sie 
ben Tagen in der Woche rund 
um die Uhr sichergestellt wer
de. „Darüber hinaus ist auf 
 allen Baustellen  unter Hoch
druck weitergearbeitet wor
den, obwohl die Einhaltung  
der PandemieSchutzmaßnah
men die Arbeit teils sehr er
schwert hat.“ Das habe nicht 
nur dazu beigetragen, Bau
maßnahmen im geplanten 
Zeitablauf durchzuführen, 
 sondern auch wirtschaftlichen 
Schaden vom Baugewerbe ab
gewendet. „Die Kolleginnen 
und Kollegen haben trotz Pan
demie und damit einhergehen
der privater Belastung hervor
ragende Arbeit geleistet.“ 

 < BTB

Personalmangel im 
 Arbeitsschutz beseitigen

Der Gewerkschaft für Technik 
und Naturwissenschaft (BTB) 
hat Bund und Länder aufgefor
dert, den Staatlichen Arbeits
schutz personell und struktu
rell deutlich besser auszustat 
ten.

Aktuelle Beispiele aus der 
Fleischwirtschaft oder in der 
Saisonarbeit würden einmal 
mehr zeigen, welche unwür
digen Arbeitsbedingungen es 
in Deutschland gebe, teilte  
der BTB am 15. Mai 2020 mit. 
Bundesweit werde seit über  
30 Jahren das Personal im Ar
beitsschutz kontinuierlich ab
gebaut, den verbleibenden 
 Kolleginnen und Kollegen aber 
gleichzeitig zahlreiche neue 
Aufgaben übertragen. „Die Zu
stände sind nicht akzeptabel. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Arbeitsschutz stellen 
auch erhebliche technische 
und organisatorische Defizite 
im Arbeitsschutz in anderen 
Industriebereichen fest, die bis 
dato noch kein Tagesthema 
sind“, erklärte der BTBBundes
vorsitzende Jan Georg Seidel. 
„Es wird deutlich, dass es in 
Deutschland eine Entwick 
lung zu Arbeitskräften zwei 
ter Klasse gibt. Damit sich die 
Arbeitsschutzverwaltungen 
der Länder dieser Entwick 
lung entgegenstellen können, 
müssen für die nächsten fünf 
Jahre bundesweit 3 000 techni
sche Aufsichtsbeamte ausge
bildet und eingestellt werden“, 
so Seidel.

Es gebe aber nicht nur perso
nelle, sondern auch struktu
relle Probleme. „Beispielswei
se ist in BadenWürttemberg 
der Staatliche Arbeitsschutz 
durch eine Kommunalisierung 
zur Bedeutungslosigkeit ent
wickelt worden. In Baden
Württemberg wursteln 35 
Landkreise, neun Stadtkreise 
und vier Regierungspräsidien 
im Arbeitsschutz vor sich hin.“ 

Dass die Länder die Umset
zung von Bundesgesetzen 
nicht oder nicht ausreichend 
überprüfen, dürfe sich der 
Bund nicht weiter bieten 
 lassen.  

 < GDL

KurzarbeitTarifvertrag  
im Nahverkehr 

Angesichts der CoronaPande
mie und den daraus resultie
renden Unwägbarkeiten auch 
im Eisenbahnverkehrsmarkt 
hat die Gewerkschaft Deut
scher Lokomotivführer (GDL) 
mit den maßgeblichen Eisen
bahnverkehrsunternehmen  
im Schienenpersonennahver
kehr (SPNV) den Tarifvertrag 
zur  Regelung von Kurzarbeit 
(TV Kurzarbeit) abgeschlos 
sen.

Damit habe man mit den be
teiligten Unternehmensgrup
pen Abellio, BeNEX, GoAhead, 
Hessische Landesbahn, KEOLIS 
Deutschland, National Express, 
NETINERA und Transdev die 
bewährte Tarif und Sozialpart
nerschaft auch in krisenhafter 
Zeit weiter ausgebaut, teilte 

die GDL am 4. Mai 2020 mit. 
Ein zentrales Element ist der 
Schutz vor betriebsbedingten 
Kündigungen während der An
kündigungsfrist, der Kurzarbeit 
selbst und bis zwei Monate 
nach deren Beendigung. „Mit 
dem TV Kurzarbeit schaffen 
wir Sicherheit für das Zugper
sonal“, so der GDLBundesvor
sitzende und dbb Vize Claus 
Weselsky.  

 < DPVKOM

CoronaLeistungszulage 
 gefordert

Die Kommunikationsgewerk
schaft DPV (DPVKOM) hat  
die Deutsche Post aufgefor
dert, allen Beschäftigten des 
Unternehmens eine sogenann
te  CoronaLeistungszulage  
von mindestens 1 000 Euro  
zu  zahlen.

„Die Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter der Deutschen 
Post leisten in der derzeitigen 
CoronavirusPandemie Her
ausragendes unter extrem 
schwierigen Arbeitsbedingun
gen. Alle Postler sorgen Tag 
für Tag dafür, dass zig Millio
nen Pakete und Brief sowie 
Warensendungen zugestellt 
werden. Das muss vom Unter
nehmen nun auch endlich fi
nanziell honoriert werden. Ein 
Dauer Dankeschön ist sicher
lich das Mindeste, aber kein 
anerkanntes Zahlungsmittel“, 
so die  DPVKOMBundesvorsit  
zende Christina Dahlhaus. 
„Wie system und gesell
schaftsrelevant diese Arbeit 
ist, wird gerade jetzt klar.“ 

> Christina Dahlhaus,  
Bundesvorsitzende der DPVKOM 

> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL

> Jan Georg Seidel, 
Bundesvorsitzender des BTB

> HermannJosef Siebigte roth,  
Bundesvorsitzender des VDStra. 
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 < DPolG 

Empörung über 
 „Bürgerversicherung“

Mit großer Empörung hat die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) am 12. Mai 2020 Vor
schläge zur Einführung einer 
„Bürgerversicherung“ zurück
gewiesen.

„Immer wieder wird die Arbeit
nehmerschaft gegen Beamte 
aufgehetzt und der Eindruck 
erweckt, diese würden keinen 
Beitrag für ihre Altersversor
gung leisten. Die Altersversor
gung der Beamtenschaft ist im 
Berufsbeamtentum selbst be
gründet und folgt einer völlig 
eigenen Systematik. Würde 
diese aufgegeben, stünde das 
ganze Berufsbeamtentum und 
damit eine Säule unserer ge
sellschaftlichen Stabilität auf 
dem Spiel“, sagte der DPolG
Bundesvorsitzende Rainer 
Wendt mit Blick auf entspre
chende Forderungen des Deut
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) und kündigte heftigen 
Widerstand gegen die Pläne an.

Auch die unter dem Dach des 
DGB organisierte und mit der 
DPolG konkurrierende Gewerk
schaft der Polizei (GdP) unter
stützt die Pläne für eine „Bür
gerversicherung“. Laut DPolG 
behauptet man dort, dass die 
Einkommen der Beamtinnen 
und Beamten im Falle einer Ein
führung um die Sozialversiche
rungsbeiträge aufgestockt  
 würden und keine Einkommens
verluste entstünden. Der Vorsit
zende der DPolG Bundespolizei
gewerkschaft, Heiko Teggatz, 

sagte dazu: „Das ist doch wohl 
ein schlechter Scherz, sowohl in 
den aktuellen Bezügen als auch 
in der Altersversorgung gäbe es 
für alle Beamtinnen und Beam
te drastische Einschnitte. Die 
Polizei braucht Stabilität und 
Verlässlichkeit, sowohl bei der 
Beihilfe im Krankheitsfall als 
auch in der Altersversorgung. 
Der Polizeiberuf ist ein Lebens
beruf, die Aufgabe des Beam
tenprinzips würde hier zu fata
len Folgen führen, denn dann 
wären ausgerechnet hier Ar
beitskämpfe zu erwarten, die 
niemand haben will.“ 

 < Mediengewerkschaft (VRFF)

Pressefreiheit verteidigen 

Am 3. Mai 2020 war der inter
nationale Tag der Pressefrei
heit. Insbesondere mit Blick  
auf den Angriff auf ein ZDFKa
merateam am 1. Mai in Berlin 
fordert die VRFF entschieden 
Schritte zur Verteidigung der 
ungehinderten Arbeit von Jour
nalistinnen und Journalisten. 
„Hier handelt es sich eben nicht 
um einen bestürzenden Einzel
fall. Solche Angriffe mehren 
sich“, sagte der Vorsitzende der 
VRFFBetriebsgruppe (BG) beim 
ZDF, Michael Funken. Es sei 
höchste Zeit, zu einer NullTole
ranzPolitik überzugehen, da sei 
auch eigenes Handeln gefragt. 
Für die VRFFBG im ZDF kündig
te Funken daher an, man werde 
auf allen Ebenen beantragen, 
jegliche Gegner der Presse und 
Meinungsfreiheit aus den Ge
werkschaften auszuschließen. 
„Wer die Grundlagen der libera
len Gesellschaft missachtet, 
stellt sich ins Abseits und ver
dient nicht unsere Solidarität.“

Eine Demokratie brauche un
abhängige Medien, die weder 
von Wirtschaftsinteressen 
noch von der Regierung ge
lenkt würden. „Dass die Feinde 
der Republik ausgerechnet 
ARD, ZDF, DeutschlandRadio 
und ihre Beschäftigten atta
ckieren, ist kein Zufall: Ohne 
uns gibt es keine informierte, 
unabhängige demokratische 
Willensbildung“, so Funken 
weiter. Zurzeit seien Rechts
extremisten die größere Ge
fahr. Aber auch Linke und 
selbst staatliche Stellen hätten 
bisweilen Probleme, unabhän
gigen Journalismus zu akzep
tieren. „Öffentliche Kritik oder 
abweichende Meinungen sind 
eben grundsätzlich unbequem. 
Genau dafür stehen ARD, ZDF 
und DeutschlandRadio – das 
muss verteidigt werden!“

Der Bundesvorsitzende der 
VRFF, Ulrich Eichbladt, sieht das 
Grundrecht auf Meinungs und 
Pressefreiheit in Deutschland 
gefährdet: „Laut schwadronie
ren einige immer häufiger völlig 
öffentlich und ohne Scham 
über Systemmedien und Lügen
presse, nutzen dabei aber ge
nau das Grundrecht, welches 
sie bei anderen einschränken 
oder verwehren möchten.“ Es 
sei daher schon fast kein Wun
der mehr, dass es nun nicht 
mehr „nur“ zu Verbalattacken, 
sondern auch körperlichen An
griffen käme. Bedenkliche Ten
denzen in diesem Zusammen
hang ließen sich bereits seit 
einiger Zeit deutlich spüren, 
doch nun müsse man ja als 
Team vor Ort einer Demonstra
tion schon das Gefühl haben, 
Kriegsberichterstatter zu sein. 
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 < dbb Lehrerverbände 

Bildungsangebote dauerhaft nutzbar machen
Mehrere Lehrerverbände unter dem Dach des dbb haben gemeinsam 
mit Wikimedia Deutschland die Bereitstellung von Unterrichtsmate
rialien durch den öffentlichrechtlichen Rundfunk seit Beginn der 
Schulschließungen begrüßt. Gleichzeitig appellieren sie, die bereit
gestellten Bildungsangebote dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

An dem entsprechenden Brief beteiligten sich der Deutsche Philo
logenverband (DPhV), der Verband Deutscher Realschullehrer 
(VDR), der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) 
und die Katholische Erziehergemeinschaft (KEG). Sie betonten, 
dass ein Regelunterricht mit täglicher Präsenz aller Schülerinnen 
und Schüler und ihrer Lehrkräfte wegen der anhaltenden Infekti
onsgefahr auch im nächsten Schuljahr noch in der Ferne liege. Leh
rerinnen und Lehrer müssten den Unterricht daher neu planen. 
Seit Beginn der Pandemie seien so schon viele Stundenentwürfe 
entstanden, die vor Ort, aber auch für zu Hause geeignet sind. 
Dazu werden auch die von ARD und ZDF bereitgestellten Medien 
und Inhalte verwendet, die sich wegen ihrer hohen qualitativen 
Standards in der Regel bedenkenlos für den Lehreinsatz eignen.
Diese seien aber zu oft mit einem Ablaufdatum in den Mediathe
ken versehen. Würden sie wieder verschwinden, wäre die Arbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer auf einen Schlag nutzlos. 

„Dauerhaft veröffentlichtes Material kann auch zuverlässig in der 
deutschsprachigen Wikipedia verlinkt werden. Davon profitieren 
mehrere Millionen Menschen täglich, die im Internet nach verläss
lichen Informationen suchen. Die rechtliche Grundlage dazu ist 
nun mit dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag (22. RÄStV) vor
handen“, so Abraham Taherivand, Geschäftsführender Vorstand 
von Wikimedia Deutschland. 

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

> Heiko Teggatz, 
Vorsitzender der DPolG Bundes
polizeigewerkschaft

> Ulrich Eichbladt,  
Bundesvorsitzender der VRFF
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 < DSTG

Steuerhinterziehung: Verjäh
rungsfristen  unterbrechen

Die Deutsche SteuerGewerk
schaft (DSTG) hat den Gesetz
geber aufgefordert, die Verjäh
rungsfristen im Zusammen 
hang mit Steuerverkürzung 
für einen Zeitraum von min
destens sechs, besser zwölf 
Monaten zu unterbrechen.  
Das erklärte DSTGChef und 
dbb Vize Thomas Eigenthaler 
am 7. Mai 2020 in Berlin.

„Die CoronaKrise ist in der Ab
gabenordnung nicht vorgese
hen. Die Verjährungsfristen bei 
Steuerhinterziehung laufen da
her weiter, obwohl die Steuer
fahndungsstellen weitgehend 
lahmgelegt sind“, sagte Eigen
thaler mit Blick auf Informatio
nen, wonach Durchsuchungen, 
Beschlagnahme von Unterlagen 
sowie Vernehmungen wegen 
der CoronaPandemie derzeit 
kaum möglich sind. Damit spie
le die CoronaKrise Steuerhin
terziehern aus der Vergangen
heit in die Hände. Beispiele 
seien die Ermittlungen wegen 
CumExFällen, wegen Umsatz
steuerkarussellen oder die 
 Auswertung der sogenannten 
PanamaPapers. Hier liefen die 
Verjährungsfristen ganz normal 
weiter, obwohl die Ermittler bei 
ihrer Arbeit stark eingeschränkt 
seien. „Durchsuchungen sollen 
aktuell grundsätzlich nicht 
durch geführt werden, und auch 
Vernehmungen sind wegen der 
Ansteckungsgefahr für Ermitt
ler, Zeugen, Beschuldigte und 
Verteidiger kaum vernünftig 
möglich“, betonte DSTGChef 

Eigenthaler. Die Zusammenar
beit mit dem Ausland sei eben
falls weitgehend unterbrochen. 
So gehe wertvolle Zeit verloren. 
Kriminelle hätten dadurch ein 
leichtes Spiel und setzten zu
sammen mit ihren Anwälten 
entweder auf rasche Milde der 
Ermittler oder auf den Ablauf 
von Verjährungsfristen, so 
 Eigenthaler. Einen Coronabe
dingten Stillstand des Kamp 
fes für Steuergerechtigkeit in 
Deutschland dürfe es aber nicht 
geben. Zudem sei der Staat an
gesichts der Krise auf jeden Euro 
dringend angewiesen. „Die 
DSTG fordert daher, die Festset
zungsverjährung in Fällen von 
Steuerhinterziehung (§ 169 
Abs. 2 Satz 2 AO) sowie die Ver
folgungsverjährung bei beson
ders schwerer Steuerhinterzie
hung (§ 376 Abs. 1 AO) für einen 
Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten, besser aber von zwölf 
Monaten zu unterbrechen. Da
durch hätten die Ermittler in 
kritischen Fällen mehr Zeit, um 
Straftaten aufzuklären“, so der 
DSTGBundesvorsitzende. 

 < GdS

KrankenhausPrivatisierung 
war ein Fehler 

„Die Privatisierung von Kran
kenhäusern und deren Finanzie
rung muss kritischer denn je 
hinterfragt werden“, forderte 
der Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft der Sozialversiche
rung (GdS), Maik Wagner, am 
6. Mai 2020. „Die CoronaPan
demie hat das Gesundheitswe
sen in Deutschland in den letz
ten Wochen stark gefordert, 
doch bisher nicht überfordert. 
Dafür gab es zu Recht viel Lob. 
Krankenhäuser sind bis dato gut 
auf COVID19Patienten vorbe
reitet, auch weil planbare Ope
rationen und Therapien verscho
ben wurden, wo es möglich war“, 
sagte Wagner, der auch stellver
tretender dbb Bundesvorsitzen
der ist. Das habe allerdings auch 
massive Auswirkungen auf die 
Finanzierung der Krankenhäu
ser, denn viele Operationen sei
en für die Krankenhäuser lukra

tiver als die Behandlung von 
COVID19Patienten. „Dieses 
Geld müssen die Krankenhäuser 
wieder reinholen. Denn als 
Wirtschaftsunternehmen, die 
viele Krankenhäuser de facto 

sind, müssen sie Gewinne er
wirtschaften. Hier läuft etwas 
Grundsätzliches schief. Aus mei
ner Sicht waren viele Privatisie
rungen im öffentlichen Dienst 
– und dazu zähle ich insbeson
dere die Gesundheitsversor
gung – ein Fehler“, so der GdS
Chef. „Der Zwang zur Gewinn 
maximierung in deutschen 
Krankenhäusern führt zu Spar
maßnahmen auf Kosten von Pa
tienten, Ärzten, Pflegepersonal 
und anderen Beschäftigten im 
Gesundheitswesen. Darüber hi
naus setzen die sogenannten 
‚Fallpauschalen‘ mitunter völlig 
falsche finanzielle Anreize“, er
klärte Wagner weiter und for
derte: „Fehler aus der Vergan
genheit müssen analysiert und 
korrigiert werden. Die GdS wird 
daher gemeinsam mit dem dbb 
verstärkt den Finger in diese 
Wunde legen. Wir brauchen 
eine starke öffentliche Hand. 
Privatisierungen in der Daseins
vorsorge sollten wir deshalb 
stärker denn je hinterfragen.“ 

 < BBB

Neuer Vorsitzender  
per Briefwahl

Rainer Nachtigall wurde  
im Briefwahlverfahren am 
12. Mai 2020 vom Hauptaus
schuss des Bayerischen Beam
tenbundes mit 89 Prozent der 
Stimmen zum neuen Vorsit
zenden gewählt. Er hatte das 
Amt bereits im März kommis
sarisch übernommen und sein 
Amt als Vorsitzender der 
Deutschen Polizeigewerk
schaft (DPolG) in Bayern nie
der gelegt. „Bayern hat einen 
starken öffentlichen Dienst. 
Gemeinsam wollen wir die 
aktuelle Krise überwinden 

und gleichzeitig die Chancen 
für eine zukunftsgerichtete 
Weiterentwicklung ergreifen, 
die sich uns mit ihr bieten“, 
erklärte Nachtigall bei seiner 
Amtsübernahme. Was man 
jetzt an Erkenntnissen gewin
ne, etwa in Sachen Digitalisie
rung und Flexibilität der Ar
beitsbedingungen, werde den 
Weg für die Weiterentwick
lung des öffentlichen Diens
tes in der Zukunft weisen. 
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Wenn es uns nicht gäbe, wäre der Staat bald
handlungsunfähig - ihm würde das Geld fehlen.

Niels Vogel, Steuerfahnder

Mehr als 100 weitere Berufsprofile im öffentlichen Dienst und

Niels im Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

< dbb Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften

Informationen zur CoronavirusPandemie
Die CoronaPandemie hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche 
des öffentlichen Lebens – und damit natürlich auch auf den gesam
ten öffentlichen Dienst. Die dbb Landesbünde und Fachgewerkschaf
ten bieten in dieser Lage wichtige regional und berufsspezifische 
Informationsangebote. Insbesondere zu den länderspezifischen be
ziehungsweise regionalen Regelungen empfiehlt der dbb, sich bei 
den dbb Landesbünden zu informieren. Hinsichtlich der berufsspe
zifischen Informationen gilt dies selbstverständlich auch für die dbb 
Mitgliedsgewerkschaften (Verzeichnisse auf dbb.de). !

> Rainer Nachtigall,  
Vorsitzender des Bayerischen 
Beamtenbundes (BBB)

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG

> Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS
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